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Wandel aktiv. Als eine von acht Modellkommunen im bundesweiten Projekt „Demografiewerkstatt 
Kommunen“ ist der Kreis Düren dabei sogar Vo

             






 









  



           



   












 





Inhaltsverzeichnis   Seite  Landratsbüro und Pressearbeit          7  Stabsstelle für Kreistagsangelegenheiten und Kultur      10  Hauptamt           19  Rechnungsprüfungsamt         25  Zentrales Gebäudemanagement        26  Kämmerei           31  Ordnungsamt           34  Straßenverkehrsamt          38  Amt für Bevölkerungsschutz         41  Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz      44  Amt für Schule, Bildung und Integration       47  Sozialamt           52  Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familien und Senioren     59  Gesundheitsamt          67  job-com           74  Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung      84  Stabsstelle Mobilität          93  Vermessungs- und Katasteramt        95  Amt für Recht, Bauordnung und Wohnungswesen      97  Tiefbauamt           99  Umweltamt         102  



 



7 
 
 







       

            



         

          





       


          
































 
 

8 




    




 




           

  
  
         


             

            
           































9 
 
 

Die Altersstruktur der Facebook-Fans hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.  Die größte Fangruppe ist nach wie vor die der 25 bis 34-Jährigen.  
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unter dem Titel „Wil
kommen in der aufregendsten Region Europas“ hatte man deutsche und russische Herzen 
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„Unsere seit April 2011 bestehende lebhafte Partnerschaft mit dem Kommunalkreis My-tischi in der Oblast Moskaus ist die Triebfeder zur Bewerbung der Ausrichtung des Deutsch-Russischen Forums im Jahr 2019“, betonte Wolfgang Spelthahn, als er aus der Hand von Krasnodars Oberbürgermeister Evgenij Perwyshow symbolisch den Staffelstab 
erhielt. „Dabei bietet der Kreis Düren sowohl infrastrukturell als auch kulturell einen attrak-tiven Rahmen für die Ausrichtung des Deutsch-Russischen Forums“, so Spelthahn weiter. Ziel der Konferenz, die für die deutsch-russischen Beziehungen von überregionaler Bedeu-tung ist und weltweite Beachtung findet, ist die Förderung der Völkerverständigung und Stärkung der länderübergreifenden Zusammenarbeit auf kommunaler und regionaler Ebe-ne. Welche Bedeutung die Konferenz hat, zeigt auch, dass mit Sergej Lawrow, Außenmi-nister der Russischen Föderation, und dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel gleich zwei Außenminister den Weg in den Süden Russlands gefunden hatten. 
„Die zwischenkommunale Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren eine tragende Säule der deutsch-russischen Beziehungen“, so Matthias Platzeck, Vorsitzender des Vorstandes des Deutsch-Russischen Forums e.V. Der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident lobte ausdrücklich die hervorragende Bewerbung des Kreises Düren.  Die XIV. Deutsch-Russische Städtepartnerkonferenz in Krasnodar stand unter dem Motto 
„Kontakte knüpfen - Projekte anstoßen - Vertrauen stärken: Impulse für die deutsch-
russischen Beziehungen“. Über 500 Vertreter aus deutschen und russischen Städten, Ge-meinden, Bürgerorganisationen und Wirtschaft waren nach Russland gekommen, um über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven in der deutsch-russischen kommunalen Zusammenarbeit zu diskutieren.    Burgenmuseum Nideggen  In 2017 wurde das Spektrum der Workshops durch Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene, darunter besonders auch für Senioren, in Anlehnung an die erweitere-te Dauerausstellung ausgedehnt.   Besucherstatistik                    
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„Ein farbenprächtiges Kaleidoskop der Geschichte –
Macht in Europa zwischen dem 12. bis 16. Jahrhundert“






















          




Neben der Jahreseröffnungsveranstaltung mit dem Titel "So treiben wir den Winter aus… 
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Programm: „Kriminal –Tango“.Jürgen Kehrer (Autor der Wilsberg Romane) las „Wilsberg 
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– Ein bisschen Mord muss sein“. Martin Calsow las aus seinem aktuellen Quercher – Kri-
mi: „Quercher und das Seelenrasen“. Am darauf folgenden Tag präsentierte die Schauspielerin und Tänzerin Maria Albu mit 
„Das verzauberte Spukschloss!“ aus der Reihe „Das magische Baumhaus“ eine spannen-de Einlage für die Kinder.  Winter auf der Burg - seit vielen Jahren bietet das Burgenmuseum jeweils ab November 
die Reihe „Winter auf der Burg“ an. Das Klex Theater präsentierte am 24. November für 
Familien das Stück „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ und bot neben einer zau-berhaften Kulisse eine wunderbare Geschichte zu Freundschaft, Konfliktlösung und Kom-munikation.   Museumspädagogik  Gebucht werden die museumspädagogischen Angebote von Schulklassen, Kindertages-stätten sowie von anderen Bildungseinrichtungen und Gemeinden weit über die Kreisgren-zen hinaus.                        Besonders positiv wurde das Begleitprogramm zur großen Zinnfiguren- und Dioramen Ausstellung aufgenommen. Die praktischen Angebote waren für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene und auch Senioren konzipiert.  Gut angenommen wurde ebenfalls die Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst und der Volkshochschule Rur-Eifel zur sogenannten „Entdecke-Woche“. Die angebotenen Workshops hatten das Thema „Lebendige Geschichte in prächtigen Farben - wir tauchen ein in die Welt der Zinnfiguren und Dioramen“. Nach einer Erlebnisführung durch die Aus-stellung bauten die Kinder- und Jugendlichen eigene Dioramen: Sie entwickelten eine ei-gene Handlung, welche sie in Form eines Dioramas darstellen wollten. Ferner gestalteten sie ihre eigene  Dioramen Landschaft und bemalten hierzu Zinnfiguren. 
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Das Burgenmusem nahm in 2017 zum fünften Mal am Landesprogramm „Kulturrucksack“ des Landes NRW für 10 


























nationalen Kunstakademie Heimbach unter dem Leitmotto: „Zeit –Räume“

    „Im Schatten der Burg –  
von Nideggen“ lautete der Titel des Kriminalfilms.
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t von 10.000 € netto.
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Für die Landtagswahl wurde der Kreis Düren in zwei Wahlkreise unterteilt.   Der Wahlkreis "11 – Düren I" bestand aus 10 Kommunen des Kreises Düren - hauptsäch-lich aus dem Nordkreis. Der Wahlkreis "12 – Düren II – Euskirchen II" enthielt fünf Kom-munen aus dem Südkreis und weiteren drei Kommunen aus dem Kreis Euskirchen (die Stadt Schleiden und die Gemeinden Kall und Hellenthal).  Den Wahlkreis 11 konnte Dr. Patricia Peill (CDU) und den Wahlkreis 12 Dr. Ralf Nolten (CDU) gewinnen.  Bei der Bundestagswahl konnte Thomas Rachel (CDU), MdB und Parlamentarischer Staatssekretär, den Wahlkreis 90 – Düren erneut gewinnen.  Die Wahlergebnisse im Einzelnen können auf der Homepage der Kreisverwaltung Düren eingesehen werden.  Haushaltslage der Städte und Gemeinden im Kreis Düren  

 
 

  "echter" Ausgleich "fiktiver" Ausgleich § 75 II GO   § 75 IV GO    HSK genehmigt   freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt, genehmigter Haushaltssanierungsplan  pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt, genehmigter Haushaltssanierungsplan  vorläufige Haushaltsführung gem. § 82 GO  Die Grafik beschreibt die Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen. Die meisten befinden sich in der sogenannten Haushaltssicherung. Die Haushaltslage lässt sich, wie die Legende zeigt, in mehrere Haushaltsstufen unterteilen. 
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Anwendungsbetreuung  Auswertesystem "KRISTALL" Das BI-System KRISTALL (Managementinformationssystem für die Ämter 50, 51 und 56) wurde auf einen neuen Server bei der RegioIT migriert. Die Datenbank wurde dazu auf einen sehr schnellen Enterprise-Server verlagert, der das Auswerteverhalten deutlich be-schleunigt hat.   Anwendungen aus dem Fachbereich "Bauen", StrassenDB Die Verfahren wurden komplett auf die Datenbank-Server der RegioIT umgestellt.    Digitale Akte / Archivsystem  Die im Einsatz befindlichen Softwareprodukte der Fa. Optimal System wurden auf die Pro-duktionsserver der RegioIT verlagert. Dazu wurden zunächst alle Verfahren (Zulassungs-stelle, Bußgeldstelle, Führerscheinstelle, Ausländerbehörde, Kämmerei, job-com) auf eine neue, einheitliche Version gebracht und dann die Verfahren migriert. Die Verlagerung der Langzeitarchivsysteme wurde konfiguriert und überträgt derzeit die Daten zum Langzeitar-chiv der RegioIT. Dieser Prozess wird voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen werden.   Internet / Intranet / Online-Dienste Zur Verbesserung des Online-Angebotes wurde die Reisekostenabrechung als Workflow im Intranet umgesetzt. Von der Beantragung, Genehmigung bis hin zur Abrechnung wer-den alle Arbeitsschritte digital abgebildet. Das transparente System erlaubt es, schnell und unkompliziert Dienstreisen und Fortbildungen nach den Vorgaben des Landesreisekosten-gesetzes zu beantragen, zu genehmigen und abzurechnen. Für die Reisekostenstelle wur-de eine komfortable Anwendung geschaffen, die alle notwendigen Komponenten zur Ab-wicklung bis zur Übertragung an die Personalabrechnung beinhaltet.  Zur Abwicklung von Online-Auktionen der Kämmerei wurde eine eigene Bieterplattform entwickelt, die es erlaubt, Pfandgüter oder auch zum Verkauf stehende Geräte des Kreises Düren einfach anzubieten und den Zuschlag an den Höchstbietenden zu erteilen.  Für den Kita-Navigator wurden wichtige Erweiterungen und Updates installiert. Insbeson-dere wurde eine Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem Programm KitaPlus geschaf-fen.  Das Online-Bewerberportal wurde angepasst und überflüssige Datenabfragen entfernt. Dadurch wird das Verfahren für die Bewerber einfacher und übersichtlicher.  Im Intranet wurde der Fehlerticketsystem optimiert und den veränderten Anforderungen angepasst.  Die Internetserver wurden in ihrer Sicherheitsausstattung optimiert, um Angriffe besser abwehren zu können. Für die Migration des Sitzungsdienstverfahrens "SD-Net" wurde ein neuer Server bereitgestellt, auf den das Verfahren 2018 migriert werden kann.  Die Software DinoB für den Bauhof wurde auf eine komplett neue Version umgestellt, ebenso das Archivverfahren "Augias".  
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Schul-IT In 2017 erfolgte an allen kreiseigenen Schulen Beschaffung und Installation neuer Hard-ware (insbesondere PC-Arbeitsplätze und Server). Der 1st-Levelsupport für Hardware, Netzwerk und Software wurde sichergestellt. Nachfolgende beispielhafte Einzelmaßnah-men wurden an den einzelnen Schulen durchgeführt:  Berufskolleg Jülich: 
 Neuinstallation des Verwaltungs- und pädagogischen Netzwerks  Berufskolleg Nelly-Pütz Düren: 
 Neuinstallation des Netzwerkes 
 Machbarkeitsstudie für die WLAN-Versorgung  
 Installation von weiteren PC-Arbeitsplätzen im Schulbereich  Berufskolleg Technik Düren: 
 Neuausstattung der Fachräume für CAD-Technik mit Hardware 
 Neuinstallation des Verwaltungsnetzwerkes  Berufskolleg Kaufmännische Schulen Düren: 
 Ausstattung von Fachräumen mit PC-Arbeitsplätzen   Der Einsatz der Diktiersoftware und Spracherkennung "Philips Dragon" wurde im Ge-sundheitsamt und im Jugendamt weiter ausgebaut.  Zur Einführung des Betriebssystems Microsoft Windows 10 wurde ein zentrales Rollout eingerichtet sowie erste Testrechner installiert.   Datenbanken Die Migration der Datenbanken zur RegioIT konnte im Herbst starten.   IT-Schulungen Zur Verbesserung der IT-Nutzung durch Neueinstellungen wurde 2015 das IT-Schulungsprogramm des Kreises Düren erweitert um eine Grundschulung für neue Mit-arbeiter in den Bereichen Netzwerk, Internet, Datenschutz/-sicherheit, Zeiterfassungssys-tem TARIS, Microsoft Office 2010 und GroupWise-Bürokommunikation. Insgesamt fanden 2017 31 IT-Schulungen statt, davon 25 Neueinsteigerschulungen sowie 6 Office-Schulungen. Insgesamt wurde der Schulungsraum für 217 Schulungen und Präsentationen im IT-Bereich 2017 genutzt.   Technische Infrastruktur  Im Jahre 2017 sind 220 PC-Systeme im Rahmen des Leasings in der Kreisverwaltung Düren ausgetauscht worden.   Netzwerkmigration von zentralen Netzwerkkomponenten, u.a. Erweiterung der Anbindung des Gebäudes Bismarckstr. 1.   
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Serverinstallation und Migrationen; Änderungen im Bereich Client-Services  
 Fortführung der Umsetzung des IT-Technikkonzepts 
 Konsolidierung der Serverinfrastrukturen zur regioIT 
 Konsolidierung der virtuellen Desktopinfrastruktur zur regioIT 
 Einführung von Novell GroupWise Mobility Services  Aufzählung weiterer Projekte:  
 Wartung und Aktualisierung aller Netzwerkserver mit Service-Packs und Patches 
 Austausch bzw. Neuaufbau von 40 Netzwerkdruckern 
 Unterjährige Aktualisierung von Windows Client Images.   
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Rechnungsprüfungsamt   Das Rechnungsprüfungsamt ist für die Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtab-schlüssen nach den haushalts- und prüfungsrechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung NRW zuständig. So wurde im Jahre 2017 der Jahresabschluss des Kreises Düren für das Jahr 2015 geprüft und im Rechnungsprüfungsausschuss beraten.  Die Rechnungsprüfung führte für den Fachbereich der job-com die Innenrevision nach § 49 SGB II durch und erstellte hierüber eine Prüfungsdokumentation. Für Sozialleistungen nach dem SGB XII war eine Testierung nach Maßgabe des AG-SGB XII NRW durchzufüh-ren.   Ebenfalls führte das Rechnungsprüfungsamt die Vorprüfung nach der Landeshaushalts-ordnung (LHO) durch. Im Rahmen der Vergabeprüfungen prüfte das Rechnungsprüfungs-amt zahlreiche Auftragsvergaben.   Weitere Aufgabenbereiche betreffen die Prüfung der Finanzbuchhaltung oder der Zah-lungsabwicklung sowie die Prüfung von zuwendungsfinanzierten Maßnahmen.  Im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsprüfung prüfte das Rechnungsprüfungsamt im Jahre 2017 zahlreiche Fachbereiche und Organisationseinheiten und erstellte hierüber Prüfberichte, die im Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis genommen wurden.  
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Zentrales Gebäudemanagement   Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept   Um Fortschritte im Klimaschutz zu erreichen, hat die Bundesregierung eine Reduktion der Emissionen festgelegt. Die Erreichung der Klimaschutzziele will der Kreis Düren tatkräftig unterstützen. Als Grundstein wurde hierfür im Jahr 2011 die Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Gebäude des Kreises Düren mit 70 energetischen Maßnahmen, an-hand einer Prioritätenliste, beschlossen.  Bis 2016 wurden 9 Einzelmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden, Kreishaus A und B, umgesetzt. Als weiteres, zusammenhängendes Großprojekt wurde im Anschluss der 5-geschossige Gebäudetrakt des Berufskollegs für Technik saniert. Zum Jahresende 2017 konnte die Gesamtmaßnahme erfolgreich abgeschlossen werden.  Seit 2015 wird die Beleuchtungsanlage im Kreishaus B auf moderne LED-Technik umge-rüstet. Bis Dezember 2017 konnten drei Etagen auf LED-Technik umgestellt werden. Für 2018 ist die Sanierung von zwei weiteren Etagen vorgesehen. Entsprechende Fördergel-der wurden bereits beantragt.    Insgesamt werden durch alle abgeschlossenen Maßnahmen jährlich 1.807.061 kWh Ener-gie eingespart. Dies reduziert den Kohlendioxidausstoß um 602.979 kg pro Jahr.    Flächenmanagement Konzern Kreis Düren  Das neue Flächenkonzept des Konzerns Kreises Düren (Verwaltung und Gesellschaften des Kreises) sieht die Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Geschäftsstelle Jülich, das Bismarck Quartier Düren und das Kindergarten-Gebäude (2. und 3. OG) an der Marien-straße in Düren vor.  Im März 2017 erfolgte der Spatenstich für das Bismarck Quartier Düren. Es besteht aus einem Hotelbereich, einem Bereich für Wohnen und Gewerbe sowie einem Verwaltungs-gebäude mit Konferenzbereich, das durch den Kreis Düren angemietet wird. Dort sollen das Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie die Entwicklungsgesellschaft indeland und die Beteiligungsgesellschaft des Kreises Düren untergebracht werden. Mit der Fertigstellung ist im 4. Quartal 2018 zu rechnen.   Im August 2017 begannen die Baumaßnahmen des Kindertagesstätten-Gebäudes in der Marienstraße Düren. Im Erd- und ersten Obergeschoss des Hauses wird eine moderne siebengruppige Kindertageseinrichtung in Trägerschaft des Vereins Kinderbetreuung Kreismäuse e.V. einziehen. In zentraler innenstädtischer Lage werden Plätze für bis zu 124 Kinder im Alter ab 4 Monaten angeboten.   Das zweite und dritte Obergeschoss des Neubaus wird die job-com des Kreises Düren nutzen. Insgesamt wird das Gebäude über eine Bruttogeschossfläche von 4.694,80 m² inkl. Kellergeschoss verfügen. Die voraussichtliche Fertigstellung des Gebäudes ist für den Sommer 2018 vorgesehen.    
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Die Gesellschaft für Infrastrukturvermögen Kreis Düren mbH (GIS) hatte das denkmalge-schütze "Alte Rathaus", in dem die job-com des Kreises Düren seit Jahren beheimatet ist, Anfang 2017 von der Stadt Jülich erworben. Zudem war die GIS Eigentümerin der Rat-hauspassage geworden. Auf diesem Areal entsteht nun eine Geschäftsstelle der Kreisver-waltung. In ihr wird der Kreis Düren mit seinen publikumsintensiven Ämtern vertreten sein. Neben der job-com sind dann auch das Gesundheitsamt, das Ausländerwesen und die Ämter für Schule, Bildung und Integration sowie für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren in der Jülicher Innenstadt präsent. Es entsteht ein dreigeschossiger barrierefreier Neubau mit Büros. Die Bruttogeschossflä-che beträgt 2200 Quadratmeter. Im Erdgeschoss sind ein Bistro, ein kleiner Garten und einige Behinderten- und Vorführparkplätze für Kunden des Straßenverkehrsamtes vorge-sehen. Das Jobcenter eingeschlossen, sollen künftig rund 120 Mitarbeiter des Kreises Düren am Standort Jülich arbeiten. Der symbolische Spatenstich erfolgte im März 2018.   Energie- und Wärmeversorgung am Standort Kreishaus Düren  Durch die Errichtung des Bismarck Quartiers (BQD) unter Beteiligung der GIS ist erstmalig nicht nur die reine Energieversorgung, sondern die komplette Wärmeversorgung inkl. der dafür notwendigen Anlagen sowie eines 24-stündigen Rundum-Services an 7 Tagen in der Woche zu gewährleisten. Für das BQD und das neue Kita-Gebäude (Haus E) wird zudem laut Energieeinsparverordnung ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Unterstützung der Energieversorgung gefordert.  Bei der Nutzung von konventionellen, fossilen Brennstoffen bildet der Einbau eines BHKW neben der Wärmepumpe, Holzpelletkessel oder Solarthermie eine weitere Möglichkeit der unterstützenden Energieversorgung. Das BHKW erzeugt unter Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sowohl elektrische Energie (Strom) als auch thermische Energie (Wärme). Dar-aus resultiert ein sehr hoher Primärenergienutzungsgrad.  Um die Energieeffizienz weiter zu steigern, wurde die Wärmeversorgung neben BQD (Verwaltung/Konferenzbereich, Hotel, Wohnen/Gewerbe) und Kita-Gebäude auch auf die benachbarten Gebäude Kreishaus A + B ausgeweitet. Die Einbindung der Häuser C + D ist ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.   Die Vorteile für den Kreis Düren sind:  -  Senkung des Energieverbrauchs durch moderne Heizungsanlagen, insbesondere durch das BHKW und die Verlagerung des Wirkungsgrades der Wärmeerzeugung  -  Einspeisung von selbstproduziertem Strom in die Häuser A + B und somit Redu-zierung der Stromverbrauchskosten - Kalkulierbare Jahresausgaben durch Wegfall von Reparatur-, Wartungs- und In-vestitionskosten auf Seiten des Kreishaushaltes.  Da bereits im Technikraum des Kreishauses B viele technischen Voraussetzungen für den Einbau eines Blockheizkraftwerkes vorhanden waren, hat sich dieser Standort für die zent-rale Versorgung des gesamten Quartiers um die Bismarck-, Moltke- und Marienstraße angeboten. Eine Bündelung der Wärmeversorgung der v.g. Liegenschaften hat den großen Vorteil, dass nur eine zentrale Heizzentrale mit 3 Heizkesseln (zwei Kessel bereits vorhan-den) im Kreishaus für alle Gebäude aufgebaut werden kann und keine weiteren Redun-danzen geschaffen werden müssen. Die Produktion der Primärenergie (Strom) durch das 
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Nach mängelfreier Abnahme sowie Unterweisung der Nutzer in der Handhabung der Geräte wurde die Großküche durch  
das Berufskolleg fristgerecht nach den Sommerferien wieder in Betrieb genommen. Das Auftragsvolumen lag bei ca. 200.000 €.  

BHKW wird unmittelbar am Standort Kreishaus A + B eingespeist und führt so zur Redu-zierung des Stromverbrauchs.   Die erforderliche Primärenergie (Erdgas) zum Betrieb des BHKWs wird über den im Vor-jahr europaweit ausgeschriebenen Gasliefervertrag sichergestellt. Zur Abgrenzung der Schnittstellen (unterschiedliche Eigentümer) wurden Energiezähler eingebaut.  Die Maßnahme wurde rechtzeitig vor Beginn des Heizbetriebes im Oktober 2017 abge-schlossen.    Erneuerung der Großküche Nelly-Pütz Berufskolleg   Mit der Planung zur Erneuerung der vorhandenen Großküche im Nelly Pütz BK wurde im Januar 2017 begonnen. Die kochtechnische und hygienische Ausstattung der Küche ent-sprach insgesamt nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Primär sollten zwei vor-handene Doppelkochblöcke und die kompletten Abzugsanlagen erneuert werden. Weiter-hin war die Montage erforderlicher Wasch- und Spülbecken sowie die Erneuerung der vorhandenen Spülmaschine erforderlich.   Nach Klärung der Anforderungen an die Großküche wurde die Vergabe der Arbeiten öf-fentlich ausgeschrieben und Anfang Mai 2017 submittiert. Nach Lieferung der Anlagen und Geräte konnten mit Beginn der Sommerferien 2017 die erforderlichen Demontage- und Neumontagearbeiten im Zuge des in der Vorplanung erstellten Terminplans durchgeführt werden.                        
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Kämmerei   Kreishaushalt  Am 30. März wurde der Haushalt für die Jahre 2017 / 2018 im Kreistag als sog. Doppelhaushalt verabschiedet. Die Genehmigung der Bezirksregierung Köln erfolgte mit Verfü-gung vom 19. Juli ohne Auflagen.  Zur Vermeidung weiterer zusätzlicher Belastungen der kreisangehörigen Kommunen wurde für das Jahr 2017 eine 
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. 105.316 € und 
für das Jahr 2018 eine solche i.H.v. 2.636.947 € beschlos-sen. Letztlich konnte der Kreisumlagehebesatz im Vergleich zum Jahr 2016 (46,49%) auf 45,90% in den Jahren 2017 und 2018 gesenkt werden; der Jugendamtsumlagehebesatz wurde auf 26,78% im Jahr 2017 und 27,41% im Jahr 2018 festgesetzt.      Ein Vergleich der Rahmendaten der Haushalte 2016 und 2017 / 2018 ergibt folgendes Bild:   2016 2017 2018 Gesamtbetrag der Erträge 461.832.653 € 489.225.696 € 501.055.925 € Gesamtbetrag der Aufwendun-gen 461.832.653 € 489.331.012 € 503.692.872 € 

Konsumtive Einzahlungen 457.057.256 € 484.869.727 € 492.535.017 € Konsumtive Auszahlungen 453.178.820 € 479.521.759 € 489.394.819 € Investive Einzahlungen 10.712.360 € 20.876.406 € 19.789.590 € Investive Auszahlungen 37.467.645 € 29.844.645 € 29.085.395 € Hebesatz Kreisumlage 46,49 % 45,90 % 45,90 € Hebesatz Jugendamtsumlage 24,11 % 26,78 % 27,41 %  Darüber hinaus wurde losgelöst von den vg. Veranschlagungen im Jahr 2017 eine Son-
derauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland i.H.v. 6.734.124 € aus der Auflösung einer Rückstellung 1:1 an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.   Jahresabschlüsse  Der Jahresabschluss 2015 wurde im Jahr 2017 abschließend durch das Rechnungsprü-fungsamt geprüft, mit einem uneingeschränkten Testat versehen und in der Rechnungs-prüfungsausschusssitzung am 19. Dezember beraten. Die Beschlussfassung des Kreista-ges bzgl. Feststellung des Ergebnisses, Verwendung des Jahresüberschusses von rd. 6,1 
Mio. € sowie Entlastung des Landrates soll im März 2018 erfolgen.  
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Im Jahr 2017 wurde zudem der Jahresabschluss 2016 erstellt und den politischen Gremien im Entwurf zugeleitet. Auch das Jahr 2016 schloss mit einem Überschuss (rd. 6,9 Mio. €). Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, welche ebenfalls mit ei-nem uneingeschränkten Testat endete, soll der Jahresabschluss zu Beginn des Jahres 2018 beraten werden.   Gesamtabschluss  Der Entwurf des Gesamtabschlusses (inkl. des so genannten Beteiligungsberichtes) für das Jahr 2015 wurde am 17. Oktober durch den Kämmerer aufgestellt und den Landrat bestätigt. Das Rechnungsprüfungsamt hat einen entsprechenden Prüfbericht erstellt, welcher mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-merk schließt. Der Prüfbericht soll Anfang des Jahres 2018 in den Gremien behandelt werden.    Beteiligungsmanagement  Das Jahr 2017 war von folgenden Veränderungen im „Konzern Kreis Düren“ geprägt:  
 Miterrichtung der d-NRW AöR 
 Errichtung der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR 
 Beteiligung der RURENERGIE GmbH an der REA WEA Birk GmbH & Co.KG 
 Erwerb von Anteilen an der Dürener Bauverein AG durch die Beteiligungsgesell-schaft Kreis Düren mbH.   Forderungsvollstreckung  Die Zahl der zu vollstreckenden Fälle waren, bezogen auf den Kreis Düren, im Vergleich zum Vorjahr geringfügig rückläufig. Darüber hinaus vollstreckt die Kreiskasse auch die Forderungen des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren sowie die Forderungen der Rettungsdienst AÖR, sofern die Schuldner ihren Wohnsitz im Kreis Düren haben.  Im Jahr 2017 konnten Haupt- und Nebenforderungen in Höhe von 1.475.381,84 € für den Kreis Düren realisiert werden.  Derzeit befinden sich 81.941 Einzelposten (Haupt- und Nebenforderungen) mit einer Ge-

samtsumme von 7.191.904,45 € in der Vollstreckung.   Infoma Finanzsoftware  Aufgabenschwerpunkt diesen Jahres war das Update des elektronischen Workflows. Im Januar 2017 wurde die neue Version des "DMS" - nach Schulung der Mitarbeiter -  für alle Nutzer zur Verfügung gestellt. Das Update des Kontierungsworkflows 3.0 läuft seitdem nahezu problemlos. Gleichwohl sollen in Zusammenarbeit mit den Ämtern auch weiterhin Verbesserungspotentiale herausgearbeitet werden.   
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Controlling  Das Finanzcontrolling des Kreises Düren hat auch im Jahr 2017 die Finanzströme des Kreises Düren analysiert und dokumentiert, wodurch bereits Mitte des Jahres 2017 erste sich abzeichnende Tendenzen festgestellt und den Amtsleitungen zur Steuerungsunter-stützung übermittelt werden konnten. Darüber hinaus wurde der Kreistag unterjährig durch zwei Berichte über die aktuellen Entwicklungen informiert.   Förderschulzweckverband im Kreis Düren  Hinsichtlich der Gründung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren wurde im Rahmen des Verwaltungsberichtes 2015 ausführlich berichtet. Nachdem im Jahr 2016 auch der Rat der Stadt Nideggen beschlossen hat, dem Förderschulzweckverband im Kreis Düren beizutreten, konnte in der Zweckverbandsversammlung vom 12. Januar der Beschluss zum Beitritt der Stadt Nideggen gefasst werden.  Darüber hinaus war und ist die Kämmerei in Zusammenhang mit dem Zweckverband in vielfacher Weise tätig.   Steuern  Das Jahr 2017 war das erste Jahr nach Inkrafttreten der Änderung des Umsatzsteuerge-setzes im Hinblick auf die Besteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Durch die Optionserklärung, welche der Kreis Düren bereits in 2016 abgegeben hat, ist es möglich, weiterhin (bis zum 31.12.2020) die alte Rechtslage anzuwenden. Aus diesem Grund wurde das Jahr 2017 genutzt, um mit internen Überprüfungen der so genannten "Ausgangsleistungen" des Kreises Düren fortzufahren. In Einzelgesprächen mit allen Äm-tern wurde die Systematik des alten und neuen Rechts nochmals intensiv erörtert.    Dar-über hinaus wurden neue Vordrucke erarbeitet, welche die Meldung von steuerrechtlich relevanten Sachverhalten vereinfachen und eine einheitliche Dokumentation sicherstellen sollen.   Zum Ende des Jahres wurden bereits bestehende (gelebte) und neue Regelungen zur Erfüllung von Steuererklärungspflichten gegenüber dem Finanzamt in einer Tax Compli-ance Dienstanweisung verschriftlicht, erlassen und dem Kreistag vorgelegt.   
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Ordnungsamt  Heimaufsicht 
Das für die Heimaufsicht maßgebende Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ist gekennzeich-net durch eine Unterteilung von Betreuungsangeboten in verschiedene Wohnformen. Ne-ben den "Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot", welche den klassischen Begriff des "Seniorenheims" aus dem alten WTG verkörpern, fallen hierunter auch "Wohn-gemeinschaften mit Betreuungsleistungen" sowie "Servicewohnen" und "Gasteinrichtun-gen".    
Zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben der Heimaufsicht zählen die Beratung  

 der an der Errichtung von Wohn- und Betreuungsangeboten nach dem WTG inte-ressierten Personen, 
 von Leistungsanbietern in Fragen zum WTG,  
 von interessierten Nutzern für den Einzug in eine Betreuungseinrichtung 
 von Nutzern, die Wohn- und Betreuungsleistungen nach dem WTG tatsächlich in Anspruch nehmen  
 der Angehörigen von Nutzern o.g. Wohn- und Betreuungsangeboten.  Die gesetzlich vorgeschriebene behördliche Qualitätssicherung der Wohn- und Betreu-ungsangebote nach dem WTG erfolgt durch Regelüberprüfungen sowie anlassbezogene Überprüfungen. Es erfolgt im Bedarfsfall eine Beratung zur Abstellung festgestellter Män-gel und, sofern erforderlich, der Erlass von Anordnungen per Ordnungsverfügung, um die Beseitigung von festgestellten Mängeln durchzusetzen. Sofern Anordnungen zur Beseiti-gung der festgestellten Mängel nicht ausreichen, ist der Betrieb des Wohn- und Betreu-ungsangebotes ordnungsbehördlich zu untersagen.  In der Alltagspraxis hat sich der Ansatz der kooperativen Zusammenarbeit mit den Leis-tungsanbietern sowie die gemeinschaftliche Erarbeitung von Lösungsansätzen bewährt. In der Regel wird durch umfassende und qualifizierte Beratung schon im Vorfeld ein späteres ordnungsbehördliches Einschreiten verhindert.   Im Jahr 2017 wurden diverse Leistungsangebote nach dem WTG in Form von Regelüber-prüfungen überprüft. Hierzu wurde jeweils ein umfangreicher Prüfbericht verfasst.   Behördliche Anordnungen gegenüber Leistungsanbietern waren nicht erforderlich. Festge-stellte Mängel wurden (nach eingehender Beratung seitens der Heimaufsicht und durch die Kooperationsbereitschaft der Einrichtung) ohne behördliche Anordnung beseitigt. Es wurden außerdem diverse Anzeigeverfahren hinsichtlich des Wechsels von Einrich-tungsleitung oder Pflegedienstleitung durchgeführt. Darüber hinaus wurden teils umfang-reiche Beratungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durchgeführt. Vielfach wurden Leistungsanbieter auch bei Fragen zu einem geplanten Umbau ihrer Einrichtung, der auf-grund der nach neuem WTG bis zum 31.07.2018 umzusetzenden Einzelzimmerquote von 80 % erforderlich wird, beraten und begleitet.       



35 
 
 

Untere Jagdbehörde  Im Jahr 2017 wurden von der unteren Jagdbehörde 643 Jagdscheine ausgestellt.  Die aktuelle Entwicklung des Seuchengeschehens ASP (Afrikanische Schweinepest) in den östlichen Nachbarländern Tschechien und Polen bedroht verstärkt auch die Tierhal-tung in Nordrhein-Westfalen. Die Konsequenzen einer Infektion von Haus- oder Wild-schweinen mit dem ASP-Virus wären äußerst schwerwiegend und mit massiven Folgen für die betroffene Landwirtschaft und den Jagdsektor verbunden, so dass die Bekämpfung der Schwarzwildbestände in 2017 weiter forciert wurde.   Einführung des Gesetzes zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen   Seit dem 1. Juli ist das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen in Kraft getreten. Daraus ergibt sich für die Prostituierten die Pflicht einer regelmäßigen gesund-heitlichen Beratung durch die Gesundheitsämter und eine Meldepflicht; die Prostituierten erhalten eine sog. Anmeldebescheinigung, mit der sie sich als Prostituierte ausweisen können. Darüber hinaus benötigen Gewerbetreibende in diesem Bereich eine zusätzliche Erlaub-nis; damit zählt das Prostitutionsgewerbe auch zum Bereich der erlaubnispflichtigen Ge-werbe; eine bloße Anmeldung des Gewerbes reicht nicht aus. Das Gesetz soll die rechtliche Position der Prostituierten stärken und sie vor Ausbeutung schützen. Bislang wurden im Kreis Düren 26 Anmeldebescheinigungen ausgestellt. In 2017 wurde kein Gewerbebetrieb genehmigt.   Zuständigkeitswechsel für das Bewachungsgewerbe  Seit dem 1. August ist die Zuständigkeit für das Bewachungsgewerbe von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreisordnungsbehörden übergegangen.   Einbürgerungen  Im Jahr 2017 sind 196 neue Anträge über die ka. Kommunen aufgenommen und zur Ent-scheidung an die Einbürgerungsstelle weitergeleitet worden. Insgesamt wurden 132 Ein-bürgerungen vollzogen.   Ausländerbehörde  Die Ausländerbehörde betreute im Berichtszeitraum zuletzt 30.256 ausländische Mitmen-schen, davon 11.978 Personen aus der EU sowie 5.560 türkische Staatsangehörige.   Nach Kontinenten ergibt sich folgende Aufteilung  
 Afrika      2.007  (1.882*) Amerika        379  (381) Asien      6.402  (5.911) Australien          19  (18) Europa                21.264  (19.723) Staatenlose/Ungeklärte       185  (159) 
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Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017abgeschl. Asylverfahren 1153 3005 3006 3100 3087 3404 4105 5345anhängige Asylverfahren 124 239 310 410 691 980 2410 1528Ausreisepflichtige 283 435 457 539 517 632 904 1144

Entwicklung der letzen Jahre

Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17
EU 11531 11524 11535 11517 11527 11652 11836 11872 11910 11953 11978
Drittstaat 17757 17787 17790 17827 17932 17999 17984 18042 18131 18240 18278
Gesamt 29288 29311 29325 29344 29459 29651 29820 29914 30041 30193 30256

Asylbewerber 

 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat im Berichtsjahr seine Rückstän-de aus den Jahren 2015 und 2016 weitest gehend abgearbeitet. Die sich daraus ergeben-den Folgen sind mehrschichtig. Im Falle der sog. "offensichtlich unbegründeten Ablehnung" kann nur mit einem Eilantrag oder dem Vorbringen von Abschiebungshindernissen die Rückführung/Ausreise dauerhaft oder temporär verhindert werden. Dadurch ist die Zahl der Ausreisepflichtigen noch einmal deutlich angestiegen. Die "normal abgelehnten" Asylanträge lassen die Anfechtungsklage als Rechtsmittel zu, dem aufschiebende Wirkung zukommt. Dieser Personenkreis gilt weiter als "Asylbewer-ber". In den Fällen, in denen Abschiebungshindernisse oder der subsidiäre Schutzstatus vom BAMF zuerkannt werden, bleibt das Asylverfahren oftmals teilweise noch anhängig, da eine günstigere Entscheidung auf dem Rechtsweg angestrebt wird. Die teilweise Anerken-nung wird jedoch regelmäßig bestandskräftig und führt bereits während des laufenden Asylverfahrens bei anerkannten subsidiär Schutzberechtigten zum Anspruch auf eine Auf-enthaltserlaubnis. Bei "Flüchtlingsanerkennung" besteht ein Anspruch auf eine Aufent-haltserlaubnis und einen Reiseausweis für Flüchtlinge. In diesem Fall ist auch der Famili-ennachzug gestattet.  
 Verhältnis von EU-Bürgern zu Drittstaatlern 

 Die Zuwanderung in den Kreis Düren erstreckt sich auf beide Personengruppen gleicher-maßen, wobei in den Daten für Drittstaatler die zugewiesenen Asylbewerber enthalten sind.   Erteilte/verlängerte (elektronische) Aufenthaltstitel 
 Bezeichnung: Anzahl: Erteilung, Verlängerung von (befristeten) Aufenthaltserlaubnissen 4.047 Erteilung von Niederlassungserlaubnissen (unbefristet, ohne Beschränkungen) 223 Erteilung, Verlängerung Freizügigkeitsbescheinigungen, Aufenthaltskarten, Dau-eraufenthaltskarten EU 104  Übertragung des bestehenden Aufenthaltstitels zu einem neuen Heimatpass** 835 

 **Seit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ist die Bearbeitung dieser Überträge wesentlich zeitintensiver geworden.   
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Bei der Ausländerbehörde wurden im Jahr 2017 über 5.149 elektronische Aufenthaltstitel erteilt oder verlängert. Da für die EU-Bürger auch Aufenthaltstitel in Papierform, d. h. als Bescheinigungen erteilt werden, liegt die Anzahl an Aufenthaltstiteln bei 5.209 insgesamt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4.350.  Diese deutliche Steigerung wird sich voraussichtlich weiter fortsetzen, da neben den neu anerkannten Flüchtlingen bereits die ersten Verlängerungen aus den Anerkennungen 2016 anstehen und der Familiennachzug noch nicht abgeschlossen ist.   Ausstellung von Passdokumenten 
 Bezeichnung:  Reiseausweis für Flüchtlinge 739 Reiseausweis für Ausländer 285 Reiseausweis für Staatenlose 28 gesamt: 1.052 

 
 Im Berichtszeitraum wurden 1.316 Fälle von sog. Verpflichtungserklärungen bearbeitet.  Zustimmungspflichtige Visaverfahren wurden in 279 Fällen durchgeführt. In insgesamt 33 Fällen musste die Zustimmung wegen fehlender Voraussetzungen verweigert werden.    Abschiebungen und freiwillige Ausreisen  Im Jahr 2017 wurden 62 vollziehbar Ausreisepflichtige zwangsweise in ihre Heimatländer zurück geführt. Darüber hinaus verließen 164 Personen nach intensiver Rückkehrberatung das Bundesgebiet freiwillig.   Sonstiges  Gemeinsam mit der job-com wurde ein Gerät zur Echtheitsprüfung ausländischer Pässe und Dokumente beschafft. Hiermit können Fälschungen erkannt und damit möglicherweise missbräuchliche Anträge in beiden Bereichen identifiziert werden. Das Gerät steht selbst-verständlich auch anderen Ämtern zur Verfügung. 
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Kundenstatistik Zulassung 

Da seit einigen Monaten die BAB A61 bei Bedburg für Schwertransporte in Richtung Sü-den nicht befahrbar ist, müssen viele dieser Transporte eine Umleitung durch den Kreis Düren fahren.  Seit Juni 2017 wurden daher bis zum Jahresende ca. 5500 Transporte mit einer "BF4-Sicherung" und Verwaltungshelfern genehmigt.    Führerscheinstelle  Der demografische Wandel mit immer älter werdenden Verkehrsteilnehmern wirkt sich auf die Arbeit in der Führerscheinstelle aus. So hat sich beispielsweise die Zahl der über 70jährigen, deren Kraftfahreignung überprüft wurde, von 54 Personen im Jahr 2016 auf 83 Personen im Jahre 2017 deutlich erhöht.   In der Regel bittet die Polizei die Fahrerlaubnisbehörde um die Überprüfung der Kraftfahr-eignung, wenn sie aufgrund von Erkenntnissen aus Verkehrskontrollen oder Unfällen Zwei-fel hat, ob der oder die Betroffene noch in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. In den meisten Fällen werden diese Personen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, in dem insbesondere Fragen zum Gesundheitsstand und der eigenen Einschätzung zur Kraftfahreignung erörtert werden. Einige der Fahrerlaubnisinhaber verzichten nach diesem Gespräch freiwillig auf ihren Führerschein. Bei anderen Verkehrsteilnehmern wird zur Prü-fung der Kraftfahreignung ein ärztliches Gutachten angeordnet.  Auch der Anstieg der Zuwanderung hat Auswirkungen auf die Arbeit der Führerscheinstel-le, denn viele möchten ihre Fahrerlaubnis aus dem Heimatland in eine deutsche Fahrer-laubnis umschreiben lassen. Während im Jahr 2016 noch 386 Anträge auf Umschreibung eines ausländischen Führerscheins gestellt wurden, waren es im Jahr 2017 deutlich mehr, nämlich 572 Anträge. Die Bearbeitung dieser Anträge ist zeitintensiv. Die vorgelegten Do-kumente und Identitätsnachweise müssen auf ihre Echtheit überprüft werden; teilweise müssen Dolmetscher mit der Übersetzung der vorgelegten Unterlagen beauftragt oder andere Behörden beteiligt werden.    Kundenstatistik für Kfz-Zulassung  Das nachstehende Diagramm gibt die Kundenstatistik für die Kfz-Zulassungen der letzten acht Jahre wieder.              



 
 

40 

Projekt i-Kfz  Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat 2013 ein Projekt zur internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) eingerichtet. Mit Unterstützung des Kraft-fahrt-Bundesamtes wird in diesem Projekt ein Verfahren zur internetbasierten Zulassung von Fahrzeugen stufenweise entwickelt:   1. Stufe:  Realisierung der internetbasierten Antragstellung auf Außerbetriebsetzung  2. Stufe:  Realisierung der internetbasierten Antragstellung zur Wiederzulassung auf denselben Halter  3. Stufe:  Internetbasierte Fahrzeugzulassung (inkl. (Neu-) Zulassung, Wiederzulas-sung, Umschreibung eines Fahrzeugs)   Die internetbasierte Außerbetriebsetzung (Stufe 1) ist seit dem 01.01.2015 im Wirkbetrieb.   Der inhaltliche Schwerpunkt der 2. Stufe (Einführung zum 01. Oktober 2017) liegt auf der internetbasierten Abbildung der Wiederzulassung von Fahrzeugen für natürliche Personen mit der gleichzeitigen Bereitstellung wichtiger Funktionen und Komponenten für das Ge-samtverfahren i-Kfz und für vorgelagerte eigenständige Verfahren:  - Identifizierung des Antragstellers nur über die Online-Ausweisfunktion,  
- Verknüpfung des internetbasierten Verfahrens mit den bestehenden Verfahren der elektronischen Versicherungsbestätigung, dem Kraftfahrzeugsteuer-Verfah-ren und der Gebührenrückstandsprüfung,   - Stempelplakettenträger als Trägersystem, um ein Aufbringen der Stempelplaket-ten durch den Halter zu ermöglichen,  
- Übermittlung von Daten zur Hauptuntersuchung von Fahrzeugen durch die Überwachungsinstitutionen an das Kraftfahrt-Bundesamt sowie Übermittlung von Daten zur Sicherheitsprüfung,  
- internetbasierte Erteilung eines SEPA-Mandats zur Kfz-Steuer (innerhalb des Antragsverfahrens) durch den Halter.  Mit der 2. Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung wird auch die Grundlage ge-schaffen, mit der Gestaltung der Fahrzeugzulassung positive Wirkungen unter Klimage-sichtspunkten zu schaffen. So ermöglicht die internetbasierte Fahrzeugzulassung nicht nur den Wegfall von Fahrt- und Wegezeiten, sondern auch weniger gefahrene Kilometer und damit entsprechende CO2-Reduzierungen. Zudem ermöglicht die konsequente Nutzung der internetbasierten Vorgänge die papierarme Abwicklung des Verfahrens. Beispielhaft ist hier die Nutzung der elektronischen Versicherungsbestätigung oder die elektronische Ertei-lung von SEPA-Mandaten zu nennen. 
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Leitstelle  2017 bearbeiteten die Disponenten im Bereich der Leitstelle insgesamt 50.992 Einsätze. Diese Einsätze teilen sich wie folgt auf:  
 36.267 Rettungsdienst  
   3.346 Feuerwehr 
      937 Probealarme 
 10.442 Sonstige  Verglichen mit 2016 bedeutet dies eine geringe Reduzierung. Insgesamt waren 191.967 ein- und ausgehende Telefonate in der Leitstelle zu verzeichnen. Im Verlauf des Jahres 2017 wurden die Planungen für die neue einheitliche Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und den Rettungsdienst weiter fortgeführt. Gemäß dem zum 01.01.2016 eingeführten Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) wurden die hier im Gesetz geforderten Planungen für einen möglichen Ausfall der Leitstelle aufgenommen und in die Planungen für die neue einheitliche Leitstelle integriert.   Besondere Einsatzplanung für die Tour de France  Am 2. Juli durchfuhr die Tour de France das nördliche Kreisgebiet. Dadurch wurden die Kommunen Titz, Jülich und Aldenhoven temporär in zwei Hälften geteilt. Die örtlichen Feu-erwehren verlegten für diesen Zeitraum ihre Einsatzkräfte, auch der Rettungsdienst wurde im nördlichen Teil verstärkt. Im Rathaus Jülich wurde eine Koordinierungsstelle eingerich-tet. Die Leitstelle wurde an diesem Tag ebenfalls personell verstärkt. Während der Sperrung der Fahrstrecke im Stadtgebiet Jülich kam es zu 3 Notfalleinsätzen, welche durch den Rettungsdienst in enger Zusammenarbeit mit dem Lagedienst der Stadt Düsseldorf, ohne Beeinflussung des Rennens, abgearbeitet wurden.   Bevölkerungsschutz  Markante Vorgänge im Bereich des Bevölkerungsschutzes waren:  
 Wiederaufnahme und Durchführung der regelmäßigen Sirenenprobealarme (4mal im Jahr, je zu Quartalsbeginn) im Kreis Düren 
 Fortschreibung und Überarbeitung der Katastrophenschutzplanungen und der ex-ternen Notfallplanungen des Kreises Düren 
 Neustrukturierung der Gruppe IuK (Information und Kommunikation) des Kreises Düren 
 Neustrukturierung und Aufbau der PASS (Personenauskunftstelle) des Kreises Düren und Schulung neuer Multiplikatoren im letzten Quartal 2017  
 mehrere Fort- und Weiterbildungen im Bereich des Zivil- und Katstrophenschutzes an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und am Institut der Feuerwehr NRW in Münster  
 Planung und Durchführung der Vorverteilung von Kaliumiodidtabletten (Jodtablet-ten) im Kreis Düren (zeitgleich mit der StädteRegion und Stadt Aachen sowie den Kreisen Euskirchen und Heinsberg) 
 Erhalt und Indienststellung eines neuen Katastrophenschutzfahrzeuges des Bun-des vom Typ Schlauchwagen zur Löschwasserförderung über lange Wegstrecken. 
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Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz   Veterinärwesen  Die Kontrolle der landwirtschaftlichen Betriebe und der Tierhalter im Kreis Düren zählt zu einem wichtigen Aufgabenfeld des Veterinäramtes.  Darunter fallen zum einen die planmäßigen Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe durch die amtlichen Tierärzte. Im Jahr 2017 wurden 300 solcher Kontrollen durchgeführt. Bei den Schweinehaltern lag im vergangenen Jahr der Schwerpunkt auf der Kontrolle der Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die Bedrohung durch die Afrika-nische Schweinepest. Aber auch die Kontrollen im Heimtierbereich, die aufgrund von Anzeigen besorgter Bürger erfolgen, nehmen Zeit in Anspruch. Insgesamt gingen im Veterinäramt 260 solcher Anzei-gen im Jahr 2017 ein. In 8 Fällen mussten unfreiwillige Fortnahmen der Tiere durchgeführt, die entsprechenden Tierhaltungsverbote ausgesprochen und 40 tierschutzrechtliche Ordnungsverfügungen veranlasst werden.  Um den Tierschutz im Schlachthof Düren weiter zu optimieren, setzt das Amt für Veteri-närwesen und Verbraucherschutz dort seit 2017 – über das gesetzlich geforderte Maß hinaus in dem besonders sensiblen Bereich der Betäubung – ständig einen zusätzlichen Tierarzt ein.   Kastrationskampagne  Im dritten Jahr führten der Kreis Düren und der Tierschutzverein für den Kreis Düren ihre gemeinsame Kastrationskampagne durch. Insgesamt gab es zwei Kastrationsaktionen in diesem Jahr. Im Frühjahr 2017 wurden so beispielsweise rund 80 Tiere im Kreisgebiet kastriert und markiert.                  
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Berufs- und Förderschulen  Förderschulzweckverband im Kreis Düren Die Stadt Nideggen ist nach einstimmigem Beschluss der Zweckverbandsversammlung seit dem 15. Januar 2017 Mitglied.  Eine ständige Herausforderung ist die Aufgabe, alle Kinder mit Behinderungen schnell und sicher zur Schule und nach Hause zu bringen. 2017 musste hierzu der Schülerspezialver-kehr europaweit ausgeschrieben werden. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt ca. 
6.390.000 € brutto für 3 Jahre. Gleichzeitig wurden die Busrouten optimiert und viele Kin-der und Familien mussten sich an neue Zeiten, Wege, Buspersonal gewöhnen.   Kreiseigene Schulen Insgesamt standen den kreiseigenen Schulen im investiven Bereich für die Anschaffung 
von beweglichen Vermögensgegenständen etwa 577.600 € zur Verfügung. Dank des Lan-desprogramms "Gute Schule 2020" kamen davon ca. 344.000 EUR vom Land NRW.  Auch in den kommenden Jahren kann dank der Landesmittel in die Erneuerung und Mo-dernisierung der Berufskollegs investiert werden.     Schulsport  Ausschuss für den Schulsport - Landessportfest der Schulen auf Kreis- bzw. Bezirksebene  Pokale bestellen, Urkunden drucken, Schulen und Lehrer motivieren, Wettkampflisten führen, Sportveranstaltungen  managen und zur Belohnung begeisterte Sportler erleben. Das macht die Arbeit in diesem Fachbereich so abwechslungsreich.  Der Ausschuss für den Schulsport organisiert viele Landessportfeste, einer offenen Meis-terschaft aller Schulformen der weiterführenden Schulen. Das sind  

 Mannschaftswettbewerbe in zwanzig Sportarten,  
 Vielseitigkeitswettbewerbe der Wettkampfklasse IV,  
 Finalwettkämpfe des Bundeswettbewerbs der Schulen "Jugend trainiert für Olym-pia" sowie 
 Sportfeste für behinderte Schüler/innen   Die Sieger im Kreis Düren können sich für die Regierungsbezirksmeisterschaft, Landes-meisterschaft bis hin zum Bundesfinale qualifizieren.   Auch überregional hat der Ausschuss für den Schulsport 2017 Verantwortung übernom-men. Für Badminton, Tischtennis, Tennis, Beach-Volleyball und Handball wurden die Hauptrunden, das ist der Vergleich zwischen den Kreisen Düren, Euskirchen und dem Rhein-Erft-Kreis, bzw. die Finalrunden auf Bezirksebene von hier organisiert.  Zudem werden vielseitige Grundschulwettbewerbe und schulsportliche Wettkämpfe für Schulen und Vereine nur auf Kreisebene ausgeschrieben und durchgeführt.       
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Bildung und Integration  Regionales Bildungsbüro (RBB)  Nach 10 Jahren ist die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) aus unserem Bildungssystem nicht mehr wegzudenken. Was als Betreuungsangebot begann, ist heute schon längst ein eigenständiges Bildungsangebot. Die Qualitätsentwicklung wird seitens des Landes aller-dings nicht begleitet. Deshalb hat das RBB nun interessierte Fachleute zusammengeholt, um mit Kommunen, Trägern und Schulen eine Orientierungshilfe zu entwickeln. Zur Raumgestaltung, zur Zusammenarbeit zwischen Unterricht und Nachmittagsangeboten, zur Kooperation mit außerschulischen Partnern, zur Arbeitszeitgestaltung der Beschäftig-ten und für Aufnahmekriterien sollen Empfehlungen aus Sicht der Akteure erarbeitet wer-den.  Das RBB war in vielen anderen Bildungsthemen (Netzwerke: Schulabsentismus, Schul-entwicklungsbegleitung, Elternarbeit, Inklusion, Außerschulische Lernorte) engagiert. Hier nur eine kleine Auswahl:  Der alle zwei Jahre stattfindende Praxisaustausch im kooperativen Kinderschutz Schule-Jugendhilfe war mit 120 Fachkräften aus Schulen und den beiden Jugendämtern wieder überaus erfolgreich. Die aktuelle Handreichung finden Sie unter www.dn.rbn.nrw.de.   Das RBB begleitet die lokalen Präventions- und Bildungskonferenzen. Mit einigen Kom-munen, wie z.B. Kreuzau, Nörvenich und Linnich, ist daraus eine intensivere Zusammen-arbeit erwachsen. Weitere Informationen zu den Konferenzen entnehmen Sie bitte dem Kapitel des Amtes für Demografie, Kinder, Jugend, Familien und Senioren.  Kommunale Koordinierungsstelle "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) Potentialanalyse – Berufsfelderkundung – Praktikum – Abschlussvereinbarung – Übergang in Beruf oder Studium.  Diese Schrittfolge ist für alle Schüler an staatlichen Schulen von der 8. Klasse bis zum Ende der Schulzeit durch das Land NRW vorgesehen. Die Kommunale Koordinierungsstel-le unterstützt die Studien- und Berufswahlkoordinatoren in den Schulen (Stubos) dabei, diese Herausforderung zu bewältigen.  Die eintägige Potentialanalyse haben diesmal rund 2.200 Schüler aus den 8. Klassen be-sucht.   Damit drei unterschiedlichen Betriebe für drei Berufsfelderkundungstage leichter zu finden sind, wurde bereits 2016 ein Online-Vermittlungsportal eingerichtet. Inzwischen sind dort über 1.000 Plätze zu finden.  Eigentlich wäre in der 9. Klasse dann das Praktikum dran, aber nicht alle Schüler schaffen das allein. Deshalb werden auch trägergestützten Praxiskurse angeboten und vom Land finanziert. Über 600 Plätze konnten den Schülern im Kreis Düren vermittelt werden. So erfolgreich hat kaum eine andere Kommune in NRW dieses Instrument zu nutzen gewusst. Für viele Jugendliche ist der Praxiskurs ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Übergang in einen Beruf.    

http://www.dn.rbn.nrw.de/
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Sozialamt   Fach- und Finanzcontrolling  
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Bruttoauszahlungen (größer 400.000 €) seit 2014 entwickelt haben.  

 In 2017 erhielten   
 3.165 Menschen Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), 
 1.108 Menschen Leistungen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII (Eingliede-rungshilfe) und 
 1.346 Menschen Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebens-unterhalt), 
 1.726 Menschen Leistungen nach dem Siebten Kapitel SGB XII (Hilfe zur Pflege, inkl. Pflegewohngeld und Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW).  Die Bruttoausgaben für Grundsicherungsleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2 Mio. Euro auf 19,84 Mio. Euro an. Gleichzeitig stieg die Zahl der Leistungsberechtig-ten von 2.952 auf 3.165. Der Bund erstattete dem Kreis Düren zur Deckung der Nettoaus-gaben 18,65 Mio. Euro.  Zum 01.07.2016 trat das Inklusionsstärkungsgesetz Nordrhein-Westfalen in Kraft, welches die Zuständigkeit zwischen den überörtlichen und örtlichen Trägern neu regelt. In 2017 konnten die Abrechnungsmodalitäten zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem Kreis Düren abgestimmt werden. Der LVR erstattete dem Kreis Düren für die ab 01.07.2016 übertragenen Aufgaben rd. 800.000 Euro.  
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Davon entfielen  
 160.000 Euro auf den Kostenträger Hilfe zur Pflege 
 150.000 Euro auf den Kostenträger Hilfe zum Lebensunterhalt und  
 490.000 Euro auf den Kostenträger Eingliederungshilfe.  Hierdurch konnten insbesondere die Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe etwas abgefangen werden.  In wie weit sich durch die Reformstufen II und III zum Bundesteilhabegesetz weitere Ände-rungen in den Zuständigkeiten und der damit verbundenen Kostenträgerschaft ergeben, ist noch offen.  Im Bereich der Hilfe zur Pflege ist durch die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade und den verbesserten Leistungen in der ambulanten Pflege ein Vergleich zu den Vorjahren schwierig bis unmöglich. Dennoch ist zu erkennen, dass die Bruttoausgaben für Pflegeleis-tungen in Einrichtungen trotz steigender Fallzahl gesunken sind. Nach derzeitigen Er-kenntnissen scheint hierfür die geänderte Abrechnungssystematik, insbesondere der zum 01.01.2017 eingeführte einrichtungseinheitliche Eigenanteil, verantwortlich zu sein.   Verhältnis "Pflegeversicherung" zu "Sozialhilfeträger"  Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürfti-ger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den an-derweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen. Die Sozialhilfe hat somit eine "Auffangfunktion".   Bei Leistungsberechtigten, die nicht kranken- und pflegeversichert sind, übernimmt der Sozialhilfeträger die Rolle bzw. die Aufgaben der Pflegeversicherung insgesamt.  Grenzen bezüglich der Höhe der Leistungen setzt jedoch das im SGB XII verankerte Wunsch- und Wahlrecht. Der Sozialhilfeträger darf Wünschen, deren Erfüllung mit unver-hältnismäßigen Mehrkosten verbunden wären, nicht nachkommen. Zudem hat der Sozial-hilfeträger den normierten Grundsatz "ambulant vor stationär" zu beachten.   Pflegestärkungsgesetze  Das bestimmende Thema in der Sozialhilfe des letzten Jahres waren die sogenannten "Neuen Gesetze". Das Inklusionsstärkungsgesetz, das Bundesteilhabegesetz und die Pflegestärkungsgesetze II und III. Gesetze die es galt, innerhalb kürzester Zeit umzuset-zen.  Mehr Leistungen für Pflegebedürftige, mehr Entlastung und Sicherheit für pflegende Ange-hörige und mehr Zeit für Pflegekräfte - das sind die Ziele der Bundesregierung bei der Novellierung des seit 1995 bestehenden Pflegeversicherungsgesetzes durch die Pflege-stärkungsgesetze.   
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Das erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I) wurde am 1.1.2015 eingeführt und verfolgte das Ziel, die Pflege weiterzuentwickeln und die Unterstützung für Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte auszuweiten.   Mit Inkrafttreten des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) am 1.1.2016 wurde die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsinstru-ments zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gesetzlich verankert und zum 1.1.2017 um-gesetzt.  Am 1.1.2017 ist schließlich das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) in Kraft getreten. Mit dem PSG III soll unter anderem die Pflegeberatung gestärkt und die Zusammenarbeit der Verantwortlichen in den Kommunen ausgebaut werden.  Zum Jahresbeginn 2017 wurden die Pflegebedürftigen, die bis dahin 3 Pflegestufen zuge-ordnet waren in die fünfstufige Systematik der Pflegegrade überführt. Die Überleitung er-folgte nach einem abgestimmten Verfahren und war insbesondere davon beeinflusst, ob bei den Pflegebedürftigen eine eingeschränkte Alltagskompetenz durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) oder den Pflegesachverständigen des Kreissozialamtes festgestellt wurde.   Die Umsetzung des PSG II zum 1.1.2017 brachte zudem eine einschneidende Verände-rung in der Abrechnungssystematik der stationären Pflegeeinrichtungen mit sich. In der neuen Systematik sind die Vergütungen der Pflegeeinrichtungen besser vergleichbar, da jeder Bewohner im Pflegegrad 2 bis 5 denselben Betrag für den pflegebedingten Aufwand (Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil "EEE") bezahlen muss. Vor der Umsetzung des PSG II stieg der von den Heimbewohnern zu tragende Eigenanteil für Pflege und Betreuung mit der Pflegestufe.  Neu ist auch, dass ab dem 1.1.2017 entgegen der zuvor in NRW praktizierten taggenauen Abrechnung alle mit einen Aufenthalt in einer vollstationären Pflegereinrichtung zusam-menhängenden Entgeltbestandteile auf der Basis von 30,42 Tagen pro Monat berechnet werden.  Die Umsetzung der gesamten Pflegereform war für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe. Die besondere Herausforderung für die Sozialhilfeträger bestand darin, die Bestandsfälle im Bereich der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege dem neuen Recht anzupassen und dafür Sorge zu tragen, dass die Zahlungen ab Januar 2017 korrekt erfolg-ten.    Pflegeberatungsstelle  Aufgrund dieser grundlegenden Änderungen im Pflegebereich war die Nachfrage nach intensiven Pflegeberatungen extrem groß, so dass sich die Anzahl der Beratungen im Ver-gleich zum Vorjahr gesteigert haben.  Der Kreis Düren hat sein KreisInformationSSystem (KISS) um den Themenbereich "Ge-sundheit und Pflege" erweitert und bietet nun kartographische Informationen zu u.a. voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen, Standorte von Apotheken, ambulanten Pflege-diensten, Hospizen im Kreis Düren unter der Adresse gis.kreis-dueren.de/inkasportal/  an. Hier finden sich auch alle wichtigen Informationen der Pflegeberatung wie z. B. die "Ge-samtübersicht der voll- und teilstationären Einrichtungen mit Angabe der freien Plätze". 
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Angebote zur Unterstützung im Alltag  Seit dem 01.01.2017 ist der Kreis Düren nach der Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versor-gungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- und Förderungsverordnung- An-FöVO) zuständig für die Bewilligung von Unterstützungsangeboten.  Pflegebedürftige haben die Möglichkeit, nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Un-terstützung im Alltag zu nutzen und die hierfür entstehenden Aufwendungen gegenüber der Pflegekasse geltend zu machen.   Unterstützungsangebote im Alltag sind  
• Betreuungsangebote für Pflegebedürftige  
• Angebote zur Entlastung von Angehörigen oder vergleichbar nahestehenden Perso-nen, die Pflegeverantwortung übernehmen und  
• Angebote zur Entlastung im Alltag, die sich an Pflegebedürftige richten und der Unter-stützung dienen bei der Bewältigung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforde-rungen des Alltags oder im Haushalt (insbesondere bei der Haushaltsführung) oder bei der eigenverantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen  Ansprechpartner für die Planung und Abstimmung von teil- und vollstationären Baumaß-nahmen ist der Kreis Düren. Aufgrund der örtlichen Planung durchliefen in diesem Jahr  viele teilstationäre Neubaumaßnahmen wie Tagespflegen das Verfahren. Ebenso wurden Maßnahmen zur Erreichung der sogenannten 80%-Einzelzimmerquote in Alten- und Pfle-geheimen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW beraten und abgestimmt.   Landesförderplan Alter und Pflege  Im Landesförderplan werden Fördermaßnahmen und –mittel für Alten- und Pflegepolitik gebündelt seitens des Landes transparent aufgeführt. Die Stadt Jülich wird hier im Rah-men der Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW mit Fördermitteln unterstützt und stellte hierzu über den Kreis Düren einen Folgeantrag, damit das Projekt "Quartiersarbeit Jülich Nordviertel" weiter ausgebaut werden kann.   Bedarfsermittlung durch die Pflegesachverständigen  Die Etablierung von Case Management in der zugehenden Beratung der Sozialhilfeemp-fänger sowie im Vorfeld bei Überprüfung von Heimnotwendigkeiten ist hier von besonderer Wichtigkeit, denn bereits zu diesem Zeitpunkt kann auf eine ambulant ausgerichtete Pflege im Quartier hingearbeitet werden. Hierzu zählt auch die Pflegebegutachtung zur Leis-tungsbemessung nach dem SGB XII. Auch in diesem Bereich haben sich die Beratungs- und Bearbeitungszahlen gleichbleibend hoch im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.   Projektstelle "ambulant vor stationär"  Die Projektstelle arbeitet intensiv mit dem gesamten Sachgebiet Pflege an neuen Projek-ten zur Förderung der Prämisse "ambulant vor stationär". Nach dem Pflegeordner und der "Kooperation KISS" sind weitere Initiativen wie z.B. die Fortführung der Vortragsreihe "Zu Hause leben – Zu Hause pflegen" geplant. 
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Schwerbehindertenstelle   Wie aus der unten stehenden Grafik ersichtlich, ist das Antragsaufkommen unter Verlage-rung der unterschiedlichen Antragsarten relativ gleich geblieben.                                 Integrationshilfe in Kitas  Im Bereich von Kindertageseinrichtungen ist es im Jahr 2017 nach Verhandlungen mit den Trägern der Einrichtungen und den Anbietern dieser Leistungen gelungen, einen einheitli-chen Stundensatz für diese Leistung zu vereinbaren. Grundlage dieses Stundensatzes war eine landesweite Umfrage über den Landkreistag NRW bei anderen Kommunen.  Der gemeinsam mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen und den Anbietern verein-barte Stundensatz jeweils für eine Nichtfachkraft und eine Fachkraft ermöglicht die einheit-liche qualifizierte Unterstützung der noch nicht schulpflichtigen behinderten oder von Be-hinderung bedrohten Kindern beim Besuch der Kindertageseinrichtung gemeinsam mit nicht behinderten Kindern.   Leistungen für schwerbehinderte Arbeitnehmer  Zu den Aufgaben der Fürsorgestelle für Schwerbehinderte gehört neben der finanziellen Unterstützung von Arbeitgebern bei der behindertengerechten Ausstattung des Arbeits-
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platzes eines behinderten Mitarbeiters, der Sachverhaltsermittlung im Auftrag des Integra-tionsamtes in Köln bei Anträgen auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung auch die Durchführung von Präventionsverfahren nach dem SGB IX.   Ziel des Präventionsverfahrens ist es, in einem gemeinsamen Gespräch zwischen schwer-behindertem Arbeitnehmer, Arbeitgeber und ggf. Mitarbeitern des Integrationsfachdienstes zu vermitteln. Hierbei soll eine für alle Parteien vertretbare Lösung gefunden werden, um den Arbeitsplatz des schwerbehinderten oder gleichgestellten Mitarbeiters zu erhalten.  Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung des Arbeitsplatzes wurden durch die Fürsorgestelle für Schwerbehinderte des Kreises Düren insgesamt 65 Personen unter-stützt, die Ausgaben im Jahr 2017 beliefen sich auf 264.773,28 €.    Ausbildungsförderung nach dem BaföG  Aufgabe ist die Gewährung von individueller Ausbildungsförderung in den Fällen, in denen den Anspruchsberechtigten die für Lebensunterhalt und Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Damit kann einem Auszubildenden, auch wenn die wirtschaftliche Situation der Familie dies nicht gestattet, die Absolvierung einer be-stimmten Ausbildung ermöglicht werden.  Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel trägt ab 2015 der Bund. Durch den Kreis Düren werden im wesentlichen Anträge auf Ausbildungsförderung für Schulbesuche bearbeitet. Die Höhe der Leistung ist u. a. abhängig von der Art der Ausbildung, dem Einkommen und Vermögen des Auszubildenden sowie dem Einkommen des Ehegatten oder Lebenspart-ners und seiner Eltern. Die Förderung der Schüler/innen erfolgt vollständig durch Zuschuss, d. h., die Leistungen müssen nicht zurückgezahlt werden. Studierende der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen erhalten die Förderung zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als unver-zinsliches Staatsdarlehen. Im Jahr 2017 gingen insgesamt 733 Anträge ein. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber den Vorjahren, da einige Bildungsgänge ab 2017 nicht mehr förderfähig waren. 
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Fast 1600 Familien wurden 
durch intensive Unterstüt-
zungsangebote erreicht. 

 
64 Inobhutnahmen wurden 
durchgeführt. 
 
Fast 700 Gefährdungsmel-
dungen wurden überprüft. 

Es wurden 123 Anträge auf 
Eingliederungshilfe gestellt. 
 
Insgesamt wurden im Jahr 
2017 im Fachbereich Ein-
gliederungshilfe 374 Hilfen 
bewegt. 

Betreute Pflegekinder 
 

2016 2017 

Dauerpflege 

296 Kinder 282 Kinder 

Kurzzeitpflege 

28 Kinder 35 Kinder 

 

Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familien und Senioren    Kinderschutz und Unterstützungsleistungen für Familien  Der Kinderschutz hat im Berichtszeitraum wieder eine wesentli-che Rolle gespielt. Insbesondere haben die pädagogischen Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes die Aufgabe, Kinder vor Gefährdungen zu bewahren und Gefährdungshinwei-sen nachzugehen. Nur im äußersten Notfall werden bei einer Gefährdungslage Kinder oder Jugendliche in Obhut genommen; vielmehr wird bei den Eltern darauf hingewirkt, Hilfe zur Wieder-herstellung der Erziehungskompetenz anzunehmen. Um Ge-fährdungen abzuwenden und Familien zu unterstützen, informie-ren die Bezirkssozialarbeiter über die Angebote der Jugendhilfe, vermitteln in Konfliktsituationen und beraten professionell bei Er-ziehungsproblemen, sowie in familienrechtlichen Konflikten.     Eingliederungshilfe   Ziel ist es, eine (drohende) seelische Behinderung zu vermeiden und die Folgen einer eingetretenen seelischen Behinderung zu minimieren, so dass eine gleichberechtigte Teilhabe in Schule und Gesellschaft analog der UN- Behindertenrechtskonvention erreicht wird. Das Antragsvolumen hat sich im Berichtszeitraum um 25,5 % gesteigert. Im Fachdienst wurden im Berichtsjahr 18 stationäre Hilfen be-gleitet.     Pflegekinderdienst  Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Werbung und Quali-fizierung von Pflegeeltern, die Vermittlung von Pflegekindern in für ihren Bedarf passende Pflegefamilien, sowie die Betreuung der Pflegekinder und Pflegeeltern während der Dauer des Pfle-geverhältnisses. Durch eine intensive sozialpädagogische Be-treuung gelingt es, den neuen Lebensort der Kinder kontinuier-lich zu stabilisieren.  35 Kinder wurden im Rahmen von Kurzzeitpflege untergebracht und krisenhafte Situationen in Familien konnten mit diesem An-gebot zum Wohl der Kinder aufgefangen werden. Die Kinder in der Kurzzeitpflege wurden intensiv betreut, um schnellstmöglich Perspektiven für das Kind und die Eltern zu entwickeln.  
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Im Jahr 2017 wurden 107 
unbegleitete minderjährige 
Ausländer in Zuständigkeit 
des Jugendamtes unterge-
bracht. 
 
49 der betreuten UMA`s sind 
im Jahr 2017 volljährig 
geworden und benötigen auf 
Grund von Entwicklungsein-
schränkungen weiterhin die 
Unterstützung der Jugendhil-
fe. 
 
Kein UMA ist im Berichtszeit-
raum straffällig geworden. 

  Investive Bewilligungen 
2017 

 Maß-
nahmen 

U3 
Plätze 

Ü3 
Plätze 

11 92 131 

 

Betreuungsplätze in 
Kindertageseinrichtungen 

2016/2017 2017/2018 
5.726 Plät-

ze 
5.826 Plät-

ze 
1.344 U3 1.428 U3 

 

In fast 800 Fällen wurden 
junge Menschen in einem 
anhängigen Strafverfah-
ren unterstützt. 
 
Hinzukommend wurden 
themenzentrierte Trai-
ningsseminare durchge-
führt. 

Jugendhilfe im Strafverfahren  Werden Jugendliche straffällig, stehen ihnen die Sozialar-beiter zur Seite. Sie nehmen eine Mittlerfunktion zwischen dem Jugendgericht und dem oder der betroffenen Jugend-lichen ein. Hiervon profitieren beide Seiten.  Sie vermitteln darüber hinaus Einsatzstellen für die Ableis-tung der Sozialdienste oder führen soziale Trainingskurse durch um zu verhindern, dass die Jugendlichen wiederholt straffällig werden. Bei den Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe, die durch das Jugendgericht entschieden werden, steht immer der Erziehungsgedanke im Vordergrund.    Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)  Im Jahr 2017 wurden dem Kreis Düren 18 unbegleitete minderjährige Ausländer durch die Landesstelle NRW neu zugewiesen. Weiterhin handelte es sich auch im Berichts-zeitraum nur um männliche Jugendliche. Feststellbar ist weiterhin, dass die jungen Menschen durch die Erlebnisse der Flucht belastet sind und Gefühle von Trauer, Schmerz und Verzweiflung verarbeiten müssen. Sie müssen sich in einem neuen Land orientieren und eine neue Sprache er-lernen. Gerade in dieser Situation brauchen die jungen Menschen die Unterstützungsangebote der Jugendhilfe. Die UMA, für die das Jugendamt im Kreis Düren zuständig ist, wurden in stationären Einrichtungen und in Jugendhil-femaßnahmen des Betreuten Wohnens untergebracht. Um die bestmöglichen Chancen für eine gelingende In-tegration zu bieten, besuchen alle UMA die Schule und werden entsprechend der Interessenlagen in Vereinen in-tegriert.   Tagesbetreuung für Kinder  Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten und ortsnahen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder mit Rechts-anspruch ab Vollendung des ersten Lebensjahres ist ein wichtiger Aufgabenbereich im Fachamt.    Der Ausbau der Kindertagesbetreuung konnte auch im Jahr 2017 erfolgreich fortgeführt werden. Die Anzahl der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren beträgt bei kreisweiter Betrachtung rund 40%.  
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Die Umsetzung des Programms erfolgt in vier Familienzentren: 
 
 Integrative Kindertageseinrichtung "Regenbogen" in Aldenhoven 
 Evangelisches Familienzentrum "Die kleinen Strolche" in Jülich 
 Katholische Kindertageseinrichtung und Familienzentrum "St. Heribert" in Kreuzau 
 Familienzentrum "Nelly Pütz" in Niederzier 

 

 Für Eltern junger Kinder ist die Kindertagespflege interessant, da die Tagespflegepersonen auf die unterschiedlichsten Betreu-ungsbedarfe besonders flexibel reagieren und gleichzeitig fami-lienähnliche Strukturen vorhalten.  Überwiegend findet Tagespflege im Haushalt der Tagespflege-person statt. Ziel ist es, parallel dazu den Ausbau von Großta-gespflegestellen weiter fortzusetzen und in jeder Kommune ein solches Angebot zu etablieren. Während im Haushalt der Ta-gespflegeperson max. 5 Kinder betreut werden dürfen, werden in einer Großtagespflegestelle in der Regel 9 Kinder von 2 Tages-pflegepersonen betreut.    Gut Aufwachsen im Kreis Düren  
Der Kreis Düren hat sich erfolgreich um das Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe 
Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beworben. Mit diesem Projekt werden niedrigschwellige Angebote gefördert, die den Zugang zur Kinder-tagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten. An rund 200 geförderten Stand-orten werden dazu vielfältige Anregungen, Aktionen und Wege erprobt und umgesetzt. Diese vermitteln erste Einblicke in das System der Kindertagesbetreuung und informieren die Familien zum Beispiel über die Möglichkeiten der frühen Bildung.  Im Fokus des Bundesprogramms stehen Kinder und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden. Dies können Familien sein, die in ökonomischen Risikolagen, familiärer Bildungsbenachteiligung, stark belasteten Sozial- und Wohnverhältnissen leben und/oder einen Migrations- bzw. Flucht-hintergrund haben. Ziel dieses Ansatzes ist es, neue Wege zu erproben, die das Vertrauen von belasteten Eltern zu den frühkindlichen Bildungsangeboten stärken.  Durch dieses Programm kann die bereits im Kreis Düren seit 2012 verfolgte Strategie der kommunalen Präventionsketten noch früher ansetzen und somit ein guter Grundstein für ein gelingendes Aufwachsen gelegt werden. 

 In diesen Familienzentren gibt es ab Anfang 2018 eine zusätzliche Fachkraft für den Kita-Einstieg, die für die Umsetzung der Angebote im Sozialraum verantwortlich ist. Sie bildet eine Anlaufstelle für die Eltern und entwickelt die interkulturelle Elternarbeit.  

Kindertagespflege 

2017 Planung 2018 

8 Großtages-
pflegestellen in 
Hürtgenwald, 
Inden, Linnich, 
Niederzier, 
Nörvenich, 
Kreuzau, Lan-
gerwehe und 
Aldenhoven 

3 Großtages-
pflegstellen in 
Jülich, Merze-
nich und Titz 
geplant 
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Ziele der Arbeit des Jugendbusses:  
 
 Bereitstellung eines Angebotes zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen 
 Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Kinder und Jugendlichen 
 Förderung von Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung unter Berücksichtigung 

geschlechtsspezifischer und soziokultureller Aspekte 
 Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement 
 Prävention 
 Entwicklung und Etablierung von Formen der Jugendarbeit 
 Schaffung einer größtmöglichen, tragfähigen und in ihrer Wirkung nachhaltigen Vernetzung  

vor Ort 
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In Kooperation mit der Martin-Luther-Grundschule in Düren wird der Leseclub an drei Nachmittagen durch die Unterstützung engagierter und geschulter Ehrenamtlerinnen im Kreishaus in einem eigens dafür eingerichteten Raum durchgeführt. Dank der Stiftung Lesen ist die Auswahl der Bücher groß und stets auf dem aktuellen Stand. An den Nach-mittagen lesen die Kinder sich gegenseitig vor, lesen alleine für sich oder lassen sich von den Ehrenamtlerinnen etwas vorlesen.  Es wird gespielt, gebastelt und die Freude an Büchern im außerschulischen Kontext ver-mittelt.   Seit Beginn des Projekts 2013 konnten bereits rund 120 Kinder mit diesem außergewöhn-lichen Projekt erreicht und gefördert werden.    Betreuungsstelle  Vorsorgemöglichkeiten (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfü-gung) werden zunehmend präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung. Längst handelt es sich um kein Tabuthema mehr und in vielen Familien wird sowohl über das Thema älter werden als auch über die Versorgung bis hin zum Sterbeprozess offen gesprochen. Für die Betreuungsstelle bedeutet dies zunehmende Beratungstätigkeiten, die sowohl im Rahmen der regelmäßig vor Ort in den Städten und Gemeinden stattfindenden Sprech-stunden als auch bei individuellen Beratungsterminen in der Kreisverwaltung erfolgen.  Auch ein mit 150 Teilnehmenden komplett ausgebuchter Vortrag der Betreuungsstelle im Kreishaus zum Thema "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung" macht den Informati-onsbedarf in der Bevölkerung deutlich. Zusätzlich erfolgten Unterstützungsleistungen der ehrenamtlichen Tätigen.  Ein weiteres, umfangreiches Thema in der Arbeit der Betreuungsstelle stellt die Betreu-ungsgerichtshilfe dar. Vor Einrichtung einer rechtlichen Betreuung wird die Betreuungsbe-hörde um die Erstellung eines Sozialberichtes gebeten, der dem Betreuungsgericht zur Entscheidungsfindung dient. Somit leisten die Mitarbeiter der Betreuungsstelle einen ent-scheidenden Beitrag bei der anspruchsvollen Aufgabe, für die betroffenen Menschen eine rasche und adäquate Lösung zu finden.   Fortgang des Projektes "Demografiewerkstatt Kommunen" (DWK)  Im Zuge des Bundesprojektes "Demografiewerkstatt Kommunen", an dem der Kreis Düren im Zeitraum 2016 bis 2020 teilnimmt, wurde mit der Veröffentlichung des Kommunalprofils am 7. Juli der erste Schritt im Projekt erfolgreich beendet. Das Kommunalprofil wurde in Zusammenarbeit mit den Fachämtern der Verwaltung sowie der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. erstellt und enthält u.a. Bevölkerungsdaten sowie eine Übersicht bestehender demografierelevanter Angebote, Projekte und Maßnahmen im Kreis Düren. Es ist online abrufbar unter http://demografiewerkstatt-kommunen.de/Kommunen/Dueren.   Am 18. Oktober fand im Science College Overbach in Jülich-Barmen die groß angelegte "Zukunftswerkstatt Kreis Düren" mit Gästen aus Politik, Verwaltung sowie weiteren lokalen Akteuren statt. Zu den fünf Handlungsfeldern "Fachkräfte", "Bildung", "Gesellschaftliche 

http://demografiewerkstatt-kommunen.de/Kommunen/Dueren
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Antragszahlen Elterngeld 

2016 2017 

2831 Anträge 3094 Anträge 

 








          































             
         





       












 
 

66 

Familienkinderkrankenschwestern  
 

 betreuten 2017 insgesamt 97 
Familien 
 

 arbeiteten in den Familien an The-
menschwerpunkten wie: 

 Unterstützung bei Ämterange-
legenheiten 

 Selbstorganisation/ 
Verantwortungsübernahme 

 Ernährung und Erkrankungen 
von Kindern 

 Stärkung der Elternrolle 

 Lotsenfunktion  

 Bindungs- und Beziehungs-
aufbau 

 bieten zahlreiche primärpräventive 
Angebote an 
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Gesundheitsamt   Allgemeines  Auch in 2017 war die infektionshygienische Begehung von Asylbewerberunterkünften und die Untersuchung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien vor dem ersten Schulbesuch eine wichtige Aufgabe. So wurden 53 Begehungen von Asylbewerberunterkünften durch das Gesundheitsamt durchgeführt (2016: 69) und 313 Kinder und Jugendliche wurden im Vor-feld des anstehenden Schulbesuchs als Seiteneinsteiger vom Kinder- und Jugendgesund-heitsdienst untersucht (2016: 760).  Die steigende Zahl an Krätzefällen in ganz Deutschland macht auch vor dem Kreis Düren nicht halt. Im Jahr 2017 wurden 252 Krätzefälle aus Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet (2016: 140 Fälle). Die Ursache für diesen Anstieg ist weitgehend unbekannt; die Erkran-kungen werden überwiegend aus Altenheimen und Kindergärten gemeldet. Auch wenn es sich bei der Krätze um eine ungefährliche, harmlose Erkrankung handelt, wird sie von den Betroffenen doch als lästig und unangenehm empfunden.   Eine neue Aufgabe für das Gesundheitsamt ist seit Juli 2017 die Durchführung gesundheit-licher Beratungen von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Es wurden diesbezüglich 22 Prostituierte beraten.   Medizinalaufsicht  Personen, die einen nichtärztlichen Heilberuf ausüben – Gesundheits- und Krankenpfleger, Masseure und med. Bademeister, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Podologen, Hebammen, Heilpraktiker, etc. – werden im Rahmen der Medizinalaufsicht auf das Vorlie-gen der für die Berufsausübung erforderlichen Voraussetzungen überprüft und anschlie-ßend erfasst. Die Anzahl der Erlaubniserteilungen für die Berufe des Gesundheitswesens ist in den letz-ten Jahren, bedingt durch die begrenzten Ausbildungskapazitäten der Schulen, konstant geblieben. In 2017 wurden insgesamt 118 Personen für diese Berufe geprüft. Darüber hinaus wurden 52 Notfallsanitäter geprüft.    Infektionsschutz und Umweltmedizin  Im Jahr 2017 wurden insgesamt 3977 Infektionserkrankungen erfasst und bearbeitet.  Davon wurden insgesamt 1.838 Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldet (2017: 1.625). Das nachfolgende Diagramm zeigt die am häufigsten gemeldeten Erreger. 
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Beratung zur HIV Infektion/AIDS Erkrankung und anderen sexuell übertragbaren Infekti-onskrankheiten (STD)  Bei diesen Beratungen werden sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinschaftseinrichtun-gen (z.B. Schulen) zu allen Aspekten sexuell übertragbarer Erkrankungen beraten. Im Jahr 2017 wurde das Angebot der Durchführung eines anonymen HIV-Testes von 65 Personen genutzt, in vielen Fällen wurde zusätzlich ein kostenloser Lues-Test gewünscht. Insgesamt wurden in der STD-Sprechstunde ca. 200 Menschen anonym beraten.   Tuberkulose  Auch in diesem Jahr ist wiederum ein Anstieg der Tuberkuloseerkrankungen zu verzeich-nen. 2017 hat sich die Fallzahl gesicherter Erkrankungen an aktiver behandlungsbedürfti-ger Tuberkulose auf 24 erhöht. Dieser Anstieg lässt sich auch für ganz Deutschland fest-stellen.  Im Jahr 2017 wurden 621 Umgebungsfälle neu in die Statistik aufgenommen und unter-sucht und insgesamt wurden 671 Fälle von überwachungsbedürftigen aktiven, inaktiven, latent erkrankten und Umgebungspersonen bearbeitet. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (471 Fälle), in dem bereits eine deutliche Zunahme zu 2015 und den Vorjahren zu verzeichnen war. Die Recherchen bei der Ermittlung der Kontaktpersonen sind u.a. durch Sprachbarrieren, herkunfts- und landesspezifische Lebensgewohnheiten und Besonderheiten sehr aufwen-dig und erschwert. Ein hoher personeller Einsatz z.B. bei der Überwachung der häuslichen Absonderung und dosisüberwachten Medikamenteneinnahme ist hierzu erforderlich. Ebenso ist die Zahl der Tuberkulosen, die Organe außerhalb der Atemwege betreffen (ext-rapulmonale Tuberkulosen: z.B. Lymphknoten, Knochen, Gelenke etc.) angestiegen. Das Auftreten resistenter Tuberkuloseerreger ist dabei von großer Bedeutung und stellt eine Herausforderung in der Tuberkulose-Kontrolle dar. Im Kreis Düren sind 3 MDR-Tuberkulosen aufgetreten. Eine wirksame Tuberkulosekontrolle erfordert eine frühzeitige Diagnose und resistenzgerechte und vollständige Therapie, einschließlich der Mitteilung des Behandlungsergebnisses an die Landesbehörde. Dies erfordert eine koordinierte Zu-sammenarbeit aller Beteiligten. Steigende Erkrankungszahlen, resistente Tuberkulosen sowie auch der hohe Anteil offener und damit infektiöser Lungentuberkulosen zeigen eindrücklich, dass diese Krankheit nach wie vor ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsproblem darstellt.  Trinkwasser  Es wurden 66 Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Brunnenanlagen) kontrolliert und be-probt. Damit wurden praktisch alle Versorgungsanlagen im Kreisgebiet Düren nach der TrinkwVOin 2016 und 2017 mindestens einmalig überwacht.    Badegewässer  Es wurden 20 Besichtigungen der 4 Badeseen mit Probenentnahmen zur Überprüfung der Wasserqualität vor und während der Badesaison 2017 durchgeführt. Darüber hinaus wur-den bei den 33 Hallen- und 4 Freibädern im Kreis Düren insgesamt 348 Wasserproben zur Prüfung der Wasserqualität vorgenommen. Die Schwimm- und Freibäder wurden regel-mäßig auch auf bauliche, hygienische und technische Mängel hin überprüft. 
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Darüber hinaus wurden zahlreiche andere Aufgaben erledigt. Beispielhaft sei die Überwa-chung von 10 großen Wasserversorgern und das Erstellen von 109 Stellungnahmen zur Erteilung von Baugenehmigungen öffentlicher Einrichtungen genannt.   Kinder- und Jugendgesundheitsdienst  Prävention ist der zentrale Ansatz des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes. Dies spie-gelt sich in den zahlreichen Aktivitäten wieder. Die wichtigsten Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:  Art der Untersuchung 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamtzahl aller Untersuchungen 3.645 3.081 3.158 3.241 3.188 Einschulungsuntersuchungen 2.319 2.419 2.327 2.457 2.435 Untersuchungen in KiTas 551 323 550 491 434 Untersuchungen von Inklusionskindern 176 133 136 191 190 Entlassuntersuchungen in Förderschu-len 19 35 35 19 19 
Ärztliche Untersuchungen in Förder-schulen 131 129 110 83 110 

  Die Zahl der im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im Jahr 2017 insgesamt erstellten Gutachten ist mit 1.072 zwar niedriger als 2016 (1.398), im langjährigen Vergleich aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Sowohl das hohe Niveau als auch der aktuelle Rückgang der Zahlen ist durch die Schwankungen der Untersuchung von Seiteneinstei-gern, also Kindern und Jugendlichen, die im schulpflichtigen Alter z.B. als Asylbewerber in den Kreis Düren gelangen, bedingt. Der Anstieg der Untersuchungen solcher Seitenein-steiger von 285 im Jahr 2015 auf 760 im Jahr 2016 hat sich im Jahr 2017 wieder auf 313 verringert.   Die Familienhebamme hat im Jahr 2017 insgesamt 76 Familien betreut. Der Rückgang der Anzahl der betreuten Familien ist durch das Ausscheiden der Stelleninhaberin im Herbst 2017 bedingt.   Jugendzahnpflege  2017 wurden 17.570 Kinder in den zahnärztlichen Reihenuntersuchungen untersucht (2016: 16.740). Die Ergebnisse dieser Reihenuntersuchungen zeigen, dass der prozentua-le Anteil behandlungsbedürftiger Kinder in Kindergärten und allen Schulformen in etwa konstant ist. Die Zahl der am Fluoridierungsprogramm teilnehmenden Kinder konnte in 2017 auf 489 erneut deutlich gesteigert werden (2016: 230) da - wie geplant - seit dem Schuljahr 2017/18 dieses Prophylaxeangebot in Zusammenarbeit mit dem AK Zahn-gesundheit an zwei weiteren Grundschulen im Kreis Düren angeboten wird.  Das in den zurückliegenden Jahren stark angestiegene Aufkommen an Gutachtenaufträ-gen (nach Asylbewerberleistungsgesetz und Beihilfeverordnung) hat sich mit 76 abgege-benen Stellungnahmen im Jahr 2017 im Vergleich zu den Vorjahren weiter vermindert.   
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Amtsärztlicher Dienst  Gutachten  Im Jahr 2017 wurden vom amtsärztlichen Dienst insgesamt 1.713 Gutachten erstellt (2016: 1.878). Mit 494 Gutachten wurden die meisten Gutachten (2016: 618) zur Frage der Er-werbsfähigkeit oder Leistungsfähigkeit von Hartz IV-Empfängern erstellt. Der dort zu ver-zeichnende Rückgang führte auch zum Gesamtrückgang bei den Gutachten. Weitere Schwerpunkte stellen die Frage der gesundheitlichen Eignung für eine Verbeamtung (212), die Begutachtung der Dienstfähigkeit von Beamten (108) und die Begutachtung im Rah-men der amtlichen Leichenschau (145) dar. 4.568 Gutachten zu Fragen der Schwerbehin-derung wurden erstellt.  Amtsapothekerin  Die Amtsapothekerin überwacht die Apotheken (16 Begehungen im Jahr 2017), die frei-verkäuflichen Arzneimittel und bestimmte Chemikalien im Kreis Düren. Es konnten 16 In-spektionen nach Chemikalienrecht durchgeführt werden, in deren Rahmen 496 Produkte auf Grund veralteter Kennzeichnung entfernt wurden.  Labor  Das Labor ist dem Amtsärztlichen Dienst zugeordnet, arbeitet aber auch für den Infekti-onsschutz und den Sozialpsychiatrischen Dienst. Im Jahr 2017 wurden im Labor des Ge-sundheitsamtes insgesamt 1.713 Personen untersucht (2016: 1.455). Dabei erfolgte 886 mal eine Blutentnahme (2016: 754), bei 458 Personen wurde der Urin untersucht (2016: 447) und bei 860 Personen (2016: 719) erfolgte die Urinabgabe unter Aufsicht zum an-schließenden Drogenscreening in einem Fremdlabor. Darüber hinaus wurden 440 Hörteste (2016: 428), 521 Sehteste (2016: 486) und weitere Untersuchungen (EKG, Ergometrie, Vitalogramm) durchgeführt.   Sozialpsychiatrischer Dienst  Der Sozialpsychiatrische Dienst hat im Jahr 2017 insgesamt 795 (2016: 816) Personen schwerpunktmäßig zur Suchtproblematik beraten und zusätzlich 211 spezifische sozial-psychiatrische Gutachten erstellt (2016: 236). Von 113 Untersuchungen gemäß PsychKG (2016: 112) war in 73 Fällen eine Unterbringung erforderlich (2016: 77). Dies bedeutet im Vergleich zu den Vorjahren eine Stabilisierung auf hohem Niveau.   Gesundheitskonferenz und kommunale Gesundheitsberichtserstattung  Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK)  Am 18. Januar fand die KGK des Kreises Düren statt. Schwerpunktthemen waren das Präventionsgesetz sowie die Vorstellung der  gesundheitsbezogenen Aktivitäten der job-com zur Stärkung der Kooperation im Kreis Düren.      
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Kommunale Gesundheitsberichterstattung (kGBE)   Im Jahr 2017 wurde der 9. Basisgesundheitsbericht des Kreises Düren fertig gestellt. Die-ser Bericht liefert eine Zusammenstellung von ausgewählten Basisdaten zu den gesund-heitsrelevanten Rahmenbedingungen und zum Gesundheitszustand der Bevölkerung im Kreis Düren. Auch der Feinstaubbericht wurde 2017 fortgeschrieben.  Die kGBE koordiniert die gemeinsamen Aktivitäten mit den euregionalen Partnern und Institutionen in Belgien und den Niederlanden sowie den Akteuren außerhalb der Kreises Düren auf deutscher Seite.  Die kGBE hat 2017 gemeinsam mit dem Umweltamt eine GIS-Anwendung (Geo-Informationssystem) für eine räumliche Betrachtung der Lage von Arztpraxen und der Lage von Verdunstungskühlanlagen vorbereitet. Darüber hinaus wurde für das Kommunale In-tegrationszentrum des Kreises Düren eine Datenanalyse der Schuleingangsuntersuchun-gen erstellt.                           
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„Produktionsschule –100 Chancen für Düren“
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Integrationen (2014-2016 IST t-3, 2017 Prognose t-3) 
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+9,4% 

+1,1% 
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BaE Start 2017 
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1 Herkunftsländer mit hoher Schutzquote sind Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien 
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 Als nachhaltig wird eine Integration dann bezeichnet, wenn die betreffende Person 12 Monate nach Aufnahme des Beschäfti-

gungsverhältnisses sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. 
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rund 136,5 Mio. € (2016 =130,8 Mio. €) entsprechend der nachfolgenden Aufstellung ve



Mio € gesteigert werden.
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lich wurde die Inanspruchnahme der Übermittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets durch eine Umstellung von der Spitzabrechnung auf ein pauschalier-tes Abrechnungssystem  entbürokratisiert.  Eine höhere Steigerung der Kosten für Unterkunft und Heizung konnte in 2017 u.a. dadurch vermieden werden, dass die job-com konsequent gegen Vermieter von Schrottim-mobilien vorgeht. Im Stadtgebiet Düren konnte in 2017 mehrfach festgestellt werden, dass Vermieter sog. Schrottimmobilien gerade die Not von geflüchteten Personen bei der Woh-nungssuche ausgenutzt und ihnen minderwertige Kleinstwohnungen zu überteuerten Mie-ten vermietet haben. Seitens der job-com wurde in diesen Fällen Strafanzeige erstattet, Mietwertgutachten wurden beim Gutachterausschuss der Stadt Düren in Auftrag gegeben und von Vermietern die Differenz zwischen gezahlter Miete und ortsüblicher Miete zurück-gefordert. Zudem engagiert sich das Jobcenter intensiv in der Task-Force "Problemimmo-bilien" der Stadt Düren, um Mieter von unzumutbaren Wohnverhältnissen zu schützen und skrupellose Vermieterpraxen einzelner Eigentümer zu unterbinden.   Die Vermietung von Wohnraum in verwahrlosten Immobilien zu überhöhten Preisen  war in 2017 auch in Form von organisiertem Leistungsmissbrauch durch Unionsbürger festzustel-len. Hierbei locken gut organisierte Hintermänner gezielt Menschen aus osteuropäischen Ländern (überwiegend Rumänien und Bulgarien) mit falschen Versprechungen nach Deutschland, damit an diese SGB II-Leistungen ausgezahlt werden, die dann wiederum von ihnen zu einem nicht unerheblichen Anteil einbehalten werden. Die Hintermänner tre-ten gegenüber dem Jobcenter in verschiedenen Rollen auf, z.B. als Arbeitgeber, Vermie-ter, Dolmetscher; zum Teil besteht Personalunion. Als Arbeitgeber stellen sie Bescheini-gungen über nicht bestehende Beschäftigungsverhältnisse aus oder vermieten den Leis-tungsbeziehern Schrottimmobilien zu überteuerten Mietzinsen. Um dieser organisierten Kriminalität wirksam entgegen zu treten, hat die job-com die leistungsrechtliche Bearbei-tung dieser Fälle in 2017 zentralisiert. Neu- und Weitergewährungsanträge werden mit besonderer Intensität geprüft (z.B. kritische Prüfung des Arbeitnehmerstatus u. Arbeitge-berpflichten, Prüfung der Ausweispapiere mit einem Dokumentenscanner). Zum Schutz der Antragsteller vor skrupellosen Vermietern werden Unterkünfte vor einer Leistungsbe-willigung konsequent in Augenschein genommen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch mit anderen betroffenen Behörden (z.B. Hauptzollamt, Fami-lienkasse, Minijobzentrale, Gewerbeämter, Einwohnermeldeämter, Ordnungsämter, Aus-länderbehörde).  Zum 01.07.2017 ist eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten, von deren Auswirkungen auch die job-com in erheblichen Maße betroffen war. Die bis dahin geltende Höchstbezugsdauer von Unterhaltsvorschuss von 72 Monaten sowie die Höchst-altersgrenze von 12 Jahren wurden aufgehoben. Soweit Alleinerziehende aufgrund der bis zum 30.06.2017 geltenden Einschränkungen von  UVG-Leistungen für ihre Kinder ausge-schlossen waren, mussten sie in einer konzertierten Aktion vom Jobcenter aufgefordert werden diese vorrangige Leistung beim Jugendamt der Stadt Düren bzw. beim Kreisju-gendamt zu beantragen. Die finanzielle Situation der Alleinerziehenden und deren Kinder im SGB II-Leistungsbezug hat sich allerdings durch die Gewährung der UVG-Leistungen nicht verbessert.  Die Unterhaltsvorschussleistungen werden in vollem Umfang auf die SGB II-Leistungen des Jobcenters angerechnet, so dass die gesetzliche Änderung mit Ausnahme des bürokratischen Mehraufwands für die Jobcenter und Jugendämter für die Alleinerziehendenhaushalte im SGB II-Bezug nichts bewirkt hat.    
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Rechtsprechung & Rechtsbehelfe  In 2017 wurden von der job-com insgesamt 71.702 Leistungsbescheide erlassen. Gegen nicht einmal 1% der Bescheide (710) wurde Widerspruch erhoben. Die Erfolgsquote betrug bei diesen Rechtsbehelfen 26 % (2016 = 35%). Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei den Widersprüchen bei 1,2 Monaten.  In 110 Fällen wurde Klage gegen das Jobcenter erhoben. Bei den in 2017 entschiedenen Klageverfahren lag die Erfolgsquote des Kreises Düren bei über 90 %.  38 mal haben Kunden der job-com einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht Aachen beantragt. In 85 % dieser sozialgerichtlichen Verfahren hat der Kreis Düren obsiegt.    
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Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  Ehre, wem Ehre gebührt, hieß es am 26. September, als der Kreiswettbewerb von "Unser Dorf hat Zukunft" in der vollbesetzten Kreuzauer Festhalle mit der Preisverleihung endete. Landrat Wolfgang Spelthahn würdigte die vielen Menschen, die die Zukunft ihres Dorfes zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht und sich dementsprechend engagiert hatten.  Blumenschmuck reicht längst nicht mehr, um im Wettbewerb der Dörfer zu glänzen. Der demografische Wandel macht den Dörfern zu schaffen. Der Anteil der älteren Menschen wächst, der der jüngeren schrumpft. Die Städte locken mit einem breiten Versorgungsan-gebot, die Dörfer dagegen drohen ins Abseits zu geraten. Auch der ländlich geprägte Kreis Düren ist von dieser Entwicklung betroffen, da die Mehrzahl der Menschen zwischen Titz und Heimbach in Dörfern unter 3000 Einwohnern lebt. "Sie sind engagiert und stemmen sich gegen diesen Trend. Deshalb ist jedes aktive Dorf ein Gewinner", relativierte Landrat Wolfgang Spelthahn den Medaillenspiegel.  Dank Unterstützung der Sparkasse Düren erhielten alle prämierten Dörfer einen Betrag zwischen 300 und 750 Euro. Zudem wurden zahlreiche Sonderpreise zuerkannt. Auch die Entwicklungsgesellschaft indeland unterstützte den Wettbewerb wiederum. 24 Dörfer haben sich in diesem Jahr am Wettbewerb beteiligt.  Bronzedörfer: Pingsheim, Altenburg, Schlagstein, Schlich, D'horn, Geich, Straß, Dauben-rath, Horm, Schafberg. Silberdörfer:  Hausen, Siersdorf, Frenz, Brandenberg, Bergstein/Zerkall, Blens, Abenden. Golddörfer:  Ederen und Berzbuir ohne Teilnahme am Landeswettbewerb. Vossen-ack/Raffelsbrand/Simonskall und Vlatten mit Teilnahme am Landeswettbe-werb.   Sonderpreise: Vossenack/Raffelsbrand/Simonskall (Dorfbiotop), Vlatten (Bauerngärten), Berzbuir (Neue Medien), Hausen (Erhalt historischer Bausubstanz), Brandenberg (Ent-wicklung des Dorfmittelpunktes), Bergstein/Zerkall (Spendenaktion Weihnachtsmarkt), Blens (Grüngestaltung), Abenden (Aufbruchstimmung), Pingsheim (Grüngestaltung), Alt-enburg (Folgenutzung landwirtschaftlicher Betriebe), Schlagstein (Kooperation mit dem Waldheim), Daubenrath (Netzwerk Nachbarschaftshilfe)  Sonderpreise indeland: Ederen (Streuobstwiesen), Siersdorf (Strukturwandel), Frenz (Integration von Flüchtlingen), Geich (Gestaltung der Kapelle)                  
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tspricht einer maximalen Fördersumme in Höhe von 33.500 €. Zusätzlich wurden in 
4 Unternehmen Potentialberatungen durchgeführt mit denen insgesamt 20.000 € für exte
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Podiumsdiskussion „Online oder Offline? –
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Mit dem zweiten Platz und 7.500 Euro wurde das Gründungsprojekt „Is it fresh?“ au
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AC²-Patenprogramm  Die nominierten bzw. die platzierten Unternehmen aus den AC²-Wettbewerben werden seit 3 Jahren von regionalen Paten begleitet. Für den Kreis Düren betreut die Gründungsbera-terin die bisherigen erfolgreichen Gründer und Unternehmen. Nicht zuletzt durch diesen engen Kontakt zwischen Wirtschaftsförderung und Wirtschaft entstehen neue Kooperatio-nen und Aktivitäten.      
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http://www.pendlerportal.de/
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Amt für Recht, Bauordnung und Wohnungswesen   Rechtsangelegenheiten  Das Rechtsamt unterstützt zahlreiche in juristischen Fragestellungen einschließlich der Prozessvertretung in Gerichtsverfahren. Zu den Gerichtsverfahren zählen sowohl die Klageverfahren nebst Berufungs- und Revisi-onsverfahren in der Hauptsache als auch Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht und vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Die Gesamtzahl der vom Rechtsamt beendeten Gerichtsverfahren im Jahr 2017 betrug 28. Davon wurden 22 erfolgreich ohne Kostenübernahme durch den Kreis beendet, zwei Ver-fahren wurden teilweise und vier Verfahren vollständig verloren.  Des Weiteren wurden neben fernmündlichen Auskünften schriftliche Stellungnahmen und (Kurz-) Gutachten (im Berichtszeitraum 121) erstellt.   Darüber hinaus ist das Rechtsamt originär zuständig für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW). Im Berichtszeitraum wurden 12 Verfah-ren nach dem IFG NRW bearbeitet.   Bauordnung  Im Berichtszeitraum wurden 1458 Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Insgesamt wurden 2997 Vorgänge registriert und bearbeitet. Dazu zählen auch Abnahmen von Fest-zelten für Volksfeste, Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Nutzungsänderungen aufgrund von Gewerbeanmeldungen, Abbruchverfahren, Verfahren nach dem Denkmalrecht und ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich des Schornsteinfegerwesens.  Im Jahre 2017 konnten nach verschieden fachspezifischen Prüfungen 8 Pflege- bzw. Be-treungseinrichtungen genehmigt werden.   Brandschutz  Im Jahr 2017 wurden 801 Bearbeitungsvorgänge registriert. Hierzu zählen beispielsweise 13 Brandschauen im Forschungszentrum Jülich, 44 Wiederkehrende Prüfungen, 160 Bau-beratungen und 584 brandschutztechnische Stellungnahmen zu weiteren Sonderbauten in Baugenehmigungsverfahren. Als besondere Bauvorhaben sind diverse Neubau- und Sanierungsprojekte im For-schungszentrum Jülich mit Investitionssummen von zum Teil mehreren Millionen Euro zu nennen, sowie die brandschutztechnische Beurteilung und Beratung im Rahmen der Flüchtlingsthematik im Kreis Düren. Verschiedene Pflegeheime wurden gebaut und die brandschutztechnischen Maßnahmen geprüft. Ebenso wurde die brandschutztechnische Beurteilung der U3–Erweiterung von Kindertagesstätten durchgeführt. Im Forschungszent-rum Jülich ist die Brandschutzdienststelle an der Brandschau in den Anlagen beteiligt, die einer atomrechtlichen Aufsicht durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-lung und Verkehr in Düsseldorf unterliegen.  
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700.000 € wurde im Stadtgebiet Düren gefördert, so das im Bereich des Mietwohnungs



Fördervolumen vom ca. 90.000 € und im Bereich der Eigenheimförderung wurde ein O
€ gefördert.
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Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete  Ein funktionierender Hochwasserschutz für die Sicherheit der Menschen und Tiere sowie für Sachgüter und die Umwelt  hat eine herausragende Bedeutung. Er kann jedoch nur erreicht werden, wenn alle Planungs- und Maßnahmenträger dies vorantreiben. Mit den Kommunen und dem Wasserverband Eifel-Rur werden Gespräche im Hinblick auf die Pla-nung und Umsetzung von Maßnahmen geführt. Die untere Wasserbehörde als Genehmi-gungsbehörde begleitet den jeweiligen Prozess von der Planung bis zu den Baumaßnah-men.   Anregungen von Beteiligten in den wasserrechtlichen Verfahren und vor allem Grunder-werbsprobleme verzögern die Umsetzung von Schutzmaßnahmen. So konnten auch im Jahr 2017 die Planungen bzw. Verfahren für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Alden-hoven-Engelsdorf, in Düren-Gürzenich, Düren-Rölsdorf, Kreuzau und Jülich-Broich noch nicht abgeschlossen werden.   Bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten wurden durch die Bezirksregierung Köln in der Regel nur die Gewässerabschnitte ausgewählt, die im Hochwasserfall ein ho-hes Schadenspotential an der Bebauung aufweisen oder erwarten lassen. Derzeit ist der Wasserverband Eifel-Rur dabei, die weiteren Überflutungsflächen zu ermitteln, um eine durchgehende Darstellung der Überschwemmungsflächen eines Gewässers von der Quel-le bis zur Mündung zu erhalten. Als Beispiel sei der Oberlauf des Malefinkbaches genannt.     Betrieblicher Umweltschutz  Es ist Aufgabe des Umweltamtes, den gesetzlichen Überwachungsauftrag für potentiell umweltgefährdende Anlagen und Handlungen angemessen wahr zu nehmen.   Auf der Grundlage eines behördlichen Überwachungskonzeptes wurden im Jahr 2017 in insgesamt 132 Betrieben medienübergreifende Umweltinspektionen durchgeführt.  Themenschwerpunkte der Inspektionen waren die Bereiche  
 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 Betrieblicher Immissionsschutz 
 Betriebliche Abwasserbehandlungsanlagen bzw. Indirekteinleitungen 
 Betriebliche Abfalllagerung und -entsorgung 

 Bei rund 24% der Umweltinspektionen wurden Mängel hinsichtlich des Umgangs mit was-sergefährdenden Stoffen festgestellt, bei rund 14% Mängel hinsichtlich der immissions-schutzrechtlichen Belange und bei rund 14% Mängel hinsichtlich der betrieblichen Abwas-serbehandlungsanlagen.  Bei insgesamt 24 Betrieben wurden halbjährlich Abwasserproben entnommen. Im Jahr 2017 wurde eine Überschreitung bei den festgelegten Abwasser-Grenzwerten festgestellt.    
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Neben der Anlagenüberwachung ist der Kreis Düren auch für die Erteilung von Genehmi-gungen für bestimmte Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zuständig. Im Jahr 2017 wurden 14 Anträge für Neuanlagen oder für die Änderung bestehender Anlagen eingereicht. Wie bereits in den beiden Vorjahren lag der Schwerpunkt bei den Windener-gieanlagen. Insgesamt wurden 9 Anträge für die Errichtung neuer oder Anpassung vor-handener Anlagen gestellt.   Abfallüberwachung  Einen umfangreichen Aufgabenbereich für die Untere Abfallbehörde stellt die Verfolgung von illegalen Abfallentsorgungen außerhalb dafür zugelassener Anlagen dar. Im Jahr 2017 wurden ca. 150 Fälle im ordnungsbehördlichen Verfahren bzw. im Ordnungswidrigkeiten-verfahren bearbeitet.  Ziel des behördlichen Eingreifens ist die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, von denen häufig eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. In Abhängigkeit von der Bedeu-tung des Verstoßes erhält der Verursacher eine Verwarnung oder einen angemessenen Bußgeldbescheid.  Bei Rückbau- und Abbruchmaßnahmen, aber auch bei Brandfällen und in einigen Indust-rie- und Gewerbetrieben fallen regelmäßig gesundheits- bzw. umweltgefährdende Abfälle in großen Mengen an. Um eine Vermischung mit nicht gefährlichen Abfällen sowie das damit einhergehende Wieder-Inverkehrbringen oder die nicht fachgerechte Entsorgung zu vermeiden, sind die frühzeitige Identifizierung und separate Erfassung dieser kontaminier-ten Abbruchmaterialien ebenso wie transparente Entsorgungswege bedeutend. In 2017 wurden ca. 63 Abbruchmaßnahmen und Brandfälle überwacht.    Natur und Landschaft  Die Aufgaben im Bereich Natur und Landschaft lassen sich grob unterteilen in antragsge-bundene sowie steuernde Tätigkeiten. Zu ersterem zählen insbesondere Eingriffsregelun-gen, die Erteilung von Ausnahmen bzw. die Gewährung von Befreiungen sowie die Aus-gabe von fast 1.000 Reitkennzeichen pro Kalenderjahr. Die steuernden Tätigkeiten umfas-sen insbesondere Landschaftsplanung und deren Umsetzung, Strukturverbesserungen, Vertragsnaturschutz und Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität.  Im Jahr 2017 wurden ca. rd. 700 fachliche Stellungnahmen und Entscheidungen zu Belan-gen von Natur und Landschaft bearbeitet. Hierzu gehören größtenteils entsprechende Beurteilungen zu ca. 480 Bauanträgen sowie Stellungnahmen in fast 140 Bauleitplan-Verfahren. Weitere Stellungnahmen erfolgten bei Straßen-, Eisenbahn-, Flurbereinigungs-verfahren und immissionsschutzrechtlichen Anträgen, aber auch bei Anträgen zur Beseiti-gung von Gehölzen oder der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten.  Bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist ein Naturschutzbeirat zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur und Landschaft gebildet. Der Beirat ist vor allen wichti-gen Entscheidungen und Maßnahmen der UNB zu hören. Der Beirat mit seinen 16 Mitglie-dern tagte in 2017 insgesamt fünfmal.  Neben diesen regelmäßig anfallenden Tätigkeiten sollen für 2017 aus dem vielfältigen Aufgabenspektrum die folgenden Arbeitsleistungen beispielhaft hervorgehoben werden: 
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Landschaftsplanung  Mit der Wiedereinführung der flächendeckenden Landschaftsplanung durch das Landesna-turschutzgesetz wurde auch die UNB des Kreises Düren durch die Bezirksregierung Köln aufgefordert, konzeptionelle Überlegungen hierzu vorzulegen. Im Kreis Düren bestehen für die Bereiche der Kommunen Niederzier, Merzenich, Inden, Nörvenich sowie das Stadtge-biet Düren weitgehend keine Landschaftspläne. Im Bereich der Ruraue liegt ein Land-schaftsplan von 1984 vor, der der Überarbeitung bedarf. Im Ergebnis wurde nach Gesprä-chen mit der Bezirksregierung Köln und der Beratung in den Kreisgremien Ende 2017 der Aufstellungsbeschluss für einen Landschaftsplan "Rur- und Indeaue" durch den Kreistag getroffen. 
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